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Sachverständigenbüro Hörrmann 
Inhaber Roy La Salvia 

Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, 

Mieten für Grundstücke und Gebäude 

Sachverständigenbüro Hörrmann: Lindenstraße 15, 06749 Bitterfeld-Wolfen, Tel.: 03493 43111, Fax: 43145 
Zweigniederlassung Leipzig: Egelstraße 8 B, 04103 Leipzig, Tel.: 0341 21559980, Fax: 21559981 

Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, 
Mieten für Grundstücke und Gebäude 

Ralf Adam 
Diplomwirtschaftsingenieur (FH) für Immobilienbewertung 
von der IK Sachsen-Anhalt öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger 
für „Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken“

Bitterfeld-Wolfen, 25.04.2025 
Gutachten-Nr.: H/3511/24 

3+1 Ausfertigungen 
+1 Ausfertigung

G U T A C H T E N 
über den Verkehrswert (Marktwert) gemäß § 194 Baugesetzbuch 

i. V. m. § 74a Abs. 5 Zwangsversteigerungsgesetz

vier teilweise bebaute Grundstücke 

im Bereich „Lindaer Hauptstraße 17, 18“
06917 Jessen (Elster) OT Linda 

Grundbuch von Linda (Grundbuchamt Wittenberg), Blatt 659 

- BV Nr. 1: Gemarkung Linda, Flur 7, Flurstück 200 zu 430 m²

- BV Nr. 2: Gemarkung Linda, Flur 7, Flurstück 201 zu 711 m²

- BV Nr. 3: Gemarkung Linda, Flur 7, Flurstück 496 zu 450 m²

- BV Nr. 5: Gemarkung Linda, Flur 7, Flurstück 528 zu 349 m²

mithin zur Gesamtgröße von 1.940 m²

Amtsgericht Wittenberg, Geschäfts-Nr.: 13 K 24/23 

Wertermittlungsstichtag: 16.10.2024 

Einzelverkehrswert BV Nr. 1: 18.000 €
Einzelverkehrswert BV Nr. 2: 47.000 €
Einzelverkehrswert BV Nr. 3: 5.000 €
Einzelverkehrswert BV Nr. 5: 4.000 €
Gesamtverkehrswert als Einheit: 74.000 €

 



vier teilweise bebaute Grundstücke Seite 2 von 40 Gutachten-Nr.: H/3511/24 
im Bereich „Lindaer Hauptstraße 17, 18“ Geschäfts-Nr.: 13 K 24/23 
06917 Jessen (Elster) OT Linda WST: 16.10.2024 
   

 

 

 

Sachverständigenbüro Hörrmann – Inhaber Roy La Salvia 
Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Mieten für Grundstücke und Gebäude 

www.sv-zvw.de/sachverstaendige 

 

Kurzbeschreibung und Zusammenstellung der Wertermittlungsergebnisse 

 
 

• Kurzbeschreibung zu BV Nr. 1 
 

- Grundbuchstand: Grundbuch von Linda (Grundbuchamt Wittenberg), Blatt 659, 
BV Nr. 1: Gemarkung Linda, Flur 7, Flurstück 200 zu 430 m² 

- Objektart: Wohnbrache mit ehemaligem Wohnhaus und ehemaligem Wirtschafts-
gebäude 

- Lage: „Lindaer Hauptstraße 17“ in 06917 Jessen (Elster) OT Linda; 
noch innerörtlich, jedoch unweit des südöstlichen Randes des OT Linda 
belegen; Anbindung an den Schulbus und an die örtlichen Infrastruktur-
einrichtungen in fußläufiger Entfernung; Bahnhof nicht mehr in fußläu-
figer Entfernung (ca. 1,5 km); Einschätzung als einfache und dörfliche 
Wohnlage bzw. keine maßgebliche Geschäftslage 

- Bebauung: ehemaliges Wohnhaus: freistehend errichtet; Erdgeschoss, Dachge-
schoss; Mauerwerks- und Lehmbauweise; Baujahr vermutlich vor 1900; 
augenscheinlich keine Instandsetzungen und Modernisierungen nach 
1990, und seit Jahrzehnten nicht mehr instand gehalten; ca. 110 m² 
Miet- bzw. Wohnfläche (EG: Windfang, Flur/Treppenhaus, 5 Zimmer/ 
Räume; DG: Dachboden); eine Nutzung als Wohnhaus ist im vorgefun-
denen Zustand nicht mehr möglich und eine Sanierung zur Herstellung 
einer Wohnnutzung scheint aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht 
mehr sinnvoll 
ehemaliges Wirtschaftsgebäude: teilweise angebaut errichtet; Teilunter-
kellerung, Erdgeschoss, Dachgeschoss; Mauerwerksbauweise; Baujahr 
vermutlich um 1900 mit Einbau von Toiletten um 2014; darüber hinaus 
vermutlich allenfalls vereinzelte Instandsetzungen und Modernisierun-
gen nach 1990 und nur noch eingeschränkt instand gehalten; ca. 200 m² 
Mietfläche (KG: Abstellraum; EG: 3 Abstellräume, Windfang, 2 Toilet-
ten; DG: 2 Abstellräume); eine Nutzung als Lagergebäude mit Toiletten 
ist im vorgefundenen Zustand noch möglich 

- Erschließung: Anliegerstraße „Lindaer Hauptstraße“ als Sammelstraße mit Schwarz-
decke befestigt, beidseitig Gehwege mit Befestigungen aus Betonpflas-
ter, beidseitig Grünstreifen, Straßenbeleuchtung sowie Anliegerstraße 
„Rosengasse“ als Sammelstraße mit Betonpflaster befestigt, einseitig 
Gehweg mit Befestigung aus Betonpflaster, einseitig Grünstreifen, 
Straßenbeleuchtung; Kfz-Abstellmöglichkeiten entlang der Anlieger-
straßen jeweils in begrenztem Umfang an den Straßenrändern sowie auf 
dem befahrbaren Grundstück entsprechend nutzbare Freiflächen in au-
genscheinlich hinreichendem Umfang; Versorgungsmedien: Elektro-
energie, Trinkwasser; Entsorgung von Schmutzwasser, Fäkalien und 
Niederschlagswasser (zumindest teilweise) in die Netze der öffentlichen 
Kanalisation 

- Nutzung: das Grundstück und seine Bebauung werden durch den Eigentümer 
allenfalls zu untergeordneten Lager- und Abstellzwecken genutzt 
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• Kurzbeschreibung zu BV Nr. 2 
 

- Grundbuchstand: Grundbuch von Linda (Grundbuchamt Wittenberg), Blatt 659, 
BV Nr. 2: Gemarkung Linda, Flur 7, Flurstück 201 zu 711 m² 

- Objektart: Grundstück mit Lager- und Ausstellungsgebäuden 
- Lage: südlich/westlich von „Lindaer Hauptstraße 17“ in 06917 Jessen (Elster) 

OT Linda; 
noch innerörtlich, jedoch unweit des südöstlichen Randes des OT Linda 
belegen; Anbindung an den Schulbus und an die örtlichen Infrastruktur-
einrichtungen in fußläufiger Entfernung; Bahnhof nicht mehr in fußläu-
figer Entfernung (ca. 1,5 km); Einschätzung als einfache und dörfliche 
Wohnlage bzw. keine maßgebliche Geschäftslage 

- Bebauung: ehemaliges Werkstattgebäude: teilweise angebaut errichtet; Erdge-
schoss, Dachgeschoss; Mauerwerksbauweise; Baujahr vermutlich um 
1920, mit Umbau zu einem Ausstellungsgebäude um 2005; vermutlich 
um 2005 umfangreiche Instandsetzungen und Modernisierungen (Sanie-
rung) und augenscheinlich noch überwiegend instand gehalten; ca. 
125 m² Mietfläche (EG: Ausstellungsraum, Nebenraum; DG: Abstell-
raum); eine Nutzung als Ausstellungs- und/oder Lagergebäude ist im 
vorgefundenen Zustand möglich 
ehemalige Scheune: teilweise angebaut errichtet; Erdgeschoss; Mauer-
werksbauweise; Baujahr vermutlich um 1920, mit Umbau zu einem 
Veranstaltungs-/ Ausstellungsgebäude um 2005; vermutlich um 2005 
umfangreiche Instandsetzungen und Modernisierungen (Sanierung) und 
augenscheinlich noch überwiegend instand gehalten; ca. 130 m² 
Mietfläche (EG: Abstellraum); eine Nutzung als Veranstaltungs-/ Aus-
stellungsgebäude und/oder Lagergebäude ist im vorgefundenen Zustand 
möglich 
Lagerüberdachung: freistehend errichtet; Erdgeschoss; offene Holzrah-
menbauweise; Baujahr vermutlich um 2005; augenscheinlich noch 
überwiegend instand gehalten; ca. 40 m² Mietfläche (EG: überdachte 
Lagerfläche); eine Nutzung zu Lager- und Abstellzwecken ist im vorge-
fundenen Zustand möglich 

- Erschließung: Anliegerstraße „Lindaer Hauptstraße“ als Sammelstraße mit Schwarz-
decke befestigt, beidseitig Gehwege mit Befestigungen aus Betonpflas-
ter, beidseitig Grünstreifen, Straßenbeleuchtung; Kfz-Abstell-
möglichkeiten entlang der Anliegerstraße in begrenztem Umfang am 
Straßenrand sowie auf dem befahrbaren Grundstück entsprechend nutz-
bare Frei- und Gebäudeflächen in augenscheinlich hinreichendem Um-
fang; Versorgungsmedien: Elektroenergie, Trinkwasser; Entsorgung 
von Niederschlagswasser (zumindest teilweise) in das Netz der öffentli-
chen Kanalisation und zur Entsorgung von Schmutzwasser und Fäkali-
en besteht grundsätzlich ein Anschluss an das Netz der öffentlichen Ka-
nalisation, die Leitung verläuft jedoch über die Nachbarflurstücke 521 
und 528 (ohne dingliche Sicherung) 

- Nutzung: das Grundstück und seine Bebauung werden überwiegend durch den 
Eigentümer allenfalls zu untergeordneten Lager- und Abstellzwecken 
genutzt; der nördliche Grundstücksbereich wird durch einen Nachbarn 
gärtnerisch genutzt  
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• Kurzbeschreibung zu BV Nr. 3 
 

- Grundbuchstand: Grundbuch von Linda (Grundbuchamt Wittenberg), Blatt 659, 
BV Nr. 3: Gemarkung Linda, Flur 7, Flurstück 496 zu 450 m² 

- Objektart: unbebautes Baugrundstück  

- Lage: südlich von „Lindaer Hauptstraße 17“ in 06917 Jessen (Elster) 
OT Linda;  
noch innerörtlich, jedoch unweit des südöstlichen Randes des OT Linda 
belegen; Anbindung an den Schulbus und an die örtlichen Infrastruktur-
einrichtungen in fußläufiger Entfernung; Bahnhof nicht mehr in fußläu-
figer Entfernung (ca. 1,5 km); Einschätzung als einfache und dörfliche 
Wohnlage bzw. keine maßgebliche Geschäftslage 

- Bebauung: unbebaut (die auf dem Grundstück errichteten Teile einer Lagerüber-
dachung werden als Überbau vom Nachbarflurstück 201 beurteilt) 

- Erschließung: Anliegerstraßen „Lindaer Hauptstraße“ und „Lindaer Bahnhofstraße“ 
als Sammelstraßen bzw. Ortsdurchgangsstraße jeweils mit Schwarzde-
cke befestigt, beidseitig Gehwege mit Befestigungen aus Betonpflaster, 
teilweise Grünstreifen, Straßenbeleuchtung; Kfz-Abstellmöglichkeiten 
entlang der Anliegerstraßen jeweils in begrenztem Umfang an den Stra-
ßenrändern sowie auf dem befahrbaren Grundstück entsprechend nutz-
bare Freiflächen in augenscheinlich hinreichendem Umfang; Versor-
gungsmedien: Elektroenergie (Freileitung im Grundstücksbereich), 
Trinkwasser; Entsorgung von Schmutzwasser und Fäkalien in das Netz 
der öffentlichen Kanalisation (Schacht vor dem Grundstück) 

- Nutzung: das Grundstück wird überwiegend durch den Eigentümer allenfalls zu 
untergeordneten Lager- und Abstellzwecken genutzt; im Bereich der 
östlichen Grenze erfolgt in zwei Teilbereichen eine Gemeinbedarfsnut-
zung als Teil des öffentlichen Gehweges 

 
 
 
 

• Kurzbeschreibung zu BV Nr. 5 
 

- Grundbuchstand: Grundbuch von Linda (Grundbuchamt Wittenberg), Blatt 659, 
BV Nr. 5: Gemarkung Linda, Flur 7, Flurstück 528 zu 349 m² 

- Objektart: Grundstück ohne zuzuordnende Bebauung  

- Lage: „Lindaer Hauptstraße 18“ in 06917 Jessen (Elster) OT Linda;  
noch innerörtlich, jedoch unweit des südöstlichen Randes des OT Linda 
belegen; Anbindung an den Schulbus und an die örtlichen Infrastruktur-
einrichtungen in fußläufiger Entfernung; Bahnhof nicht mehr in fußläu-
figer Entfernung (ca. 1,5 km); Einschätzung als einfache und dörfliche 
Wohnlage bzw. keine maßgebliche Geschäftslage 

- Bebauung: unbebaut (die auf dem Grundstück errichteten Teile einer ehemaligen 
Gaststätte und eines Hühnerstalls werden als Überbau vom Nachbar-
flurstück 521 beurteilt) 

- Erschließung: Anliegerstraße „Lindaer Hauptstraße“ als Sammelstraße mit Schwarz-
decke befestigt, beidseitig Gehwege mit Befestigungen aus Betonpflas-
ter, beidseitig Grünstreifen, Straßenbeleuchtung; Kfz-Abstell-
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möglichkeiten entlang der Anliegerstraße in begrenztem Umfang am 
Straßenrand sowie auf dem befahrbaren Grundstück entsprechend nutz-
bare Freiflächen in augenscheinlich hinreichendem Umfang; Versor-
gungsmedien: Elektroenergie, Trinkwasser; Entsorgung von Nieder-
schlagswasser (zumindest teilweise) in das Netz der öffentlichen Kana-
lisation und zur Entsorgung von Schmutzwasser und Fäkalien besteht 
grundsätzlich ein Anschluss an das Netz der öffentlichen Kanalisation, 
die Leitung verläuft jedoch über das Nachbarflurstück 521 (ohne ding-
liche Sicherung) 

- Nutzung: das Grundstück wird im Zusammenhang mit dem angrenzenden Flur-
stück 521 (inkl. Überbauungen) genutzt 

 
 
 
 
 
 

• Erhobene Angaben für das Zwangsversteigerungsgericht  
 

a) Mieter, Pächter, Nutzer, Verwalter nach dem WEG (vgl. Ziffern 2.1, 2.11): 
→ kein Wohnungseigentum, mithin kein Verwalter nach dem Wohnungseigentumsgesetz 
→ die Grundstücke BV Nrn. 1, 2 und 3 werden durch den Eigentümer allenfalls zu unter-

geordneten Lager- und Abstellzwecken genutzt 
→ der nördliche Bereich des Grundstückes BV Nr. 2 wird durch einen Nachbarn gärtne-

risch genutzt 
→ im Bereich der östlichen Grenze des Grundstückes BV Nr. 3 erfolgt in zwei Teilberei-

chen eine Gemeinbedarfsnutzung als Teil des öffentlichen Gehweges  
→ das Grundstück BV Nr. 5 wird im Zusammenhang mit dem angrenzenden Flurstück 521 

(inkl. Überbauungen) genutzt 
→ Miet-, Pacht- oder sonstige Nutzungsverhältnisse bestehen nicht 

b) Führung eines Gewerbebetriebes (vgl. Ziffer 2.11): 
→ nein 

c) besteht Verdacht auf Hausschwamm (vgl. Ziffer 4): 
→ wurde augenscheinlich nicht festgestellt, kann jedoch ohne eingehende und materialzer-

störende Untersuchungen nicht ausgeschlossen werden, insbesondere da im Bereich von 
Holzbauteilen des ehemaligen Wohnhauses auf BV Nr. 1 feuchtigkeitsbedingte Schäden 
in nicht mehr unerheblichem Umfang festgestellt wurden 

d) baubehördliche Beschränkungen, Beanstandungen oder Auflagen (vgl. Ziffern 2.5, 2.6): 
→ beim zuständigen Bauordnungsamt liegen keine aktuellen bauordnungsbehördlichen 

Beschränkungen, Beanstandungen bzw. erteilte Auflagen vor und sind m. E. auch nicht 
zu erwarten 

e) Zubehör, Bestandteile, Scheinbestandteile, Dritteigentum, Maschinen etc. (vgl. Ziffer 10): 
→ Zubehör wurde nicht bekannt bzw. nicht angezeigt 
→ alle bekannt gewordenen wesentlichen Bestandteile wurden in den Wertermittlungen 

berücksichtigt  
→ folgende Scheinbestandteile wurden bekannt: 

- BV Nr. 1: keine 
- BV Nr. 2: unterirdische Trinkwasserversorgungsleitung im südöstlichen Grund-

stücksbereich 
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- BV Nr. 3: unterirdische Trinkwasserversorgungsleitung, die über das Grundstück 
verläuft; als Überbau, die auf dem Grundstück errichteten Teile des Ge-
bäudes Nr. 5 des Lageplans 

- BV Nr. 5: als Überbauungen, die auf dem Grundstück errichteten Teile der Gebäude 
Nrn. 6 und 7 des Lageplans 

→ Dritteigentum wurde, abgesehen von den vorgenannten Scheinbestandteilen, nicht be-
kannt bzw. nicht angezeigt 

→ Maschinen und Betriebseinrichtungen wurden nicht bekannt bzw. nicht angezeigt 
f) Lasten und Beschränkungen (vgl. Ziffern 2.3, 9): 

→ dinglich gesichert: Verfügungsverbot, Insolvenzverfahren Eröffnungsvermerk, Zwangs-
versteigerungsvermerk 

→ nicht grundbuchgesichert:  
- BV Nr. 1: wurden keine bekannt bzw. keine angezeigt 
- BV Nr. 2: zu duldende unterirdische Trinkwasserversorgungsleitung für den örtlichen 

Trinkwasserversorger, Anspruch auf Überbaurente bzw. Abkauf für den 
Eigentümer des Nachbargrundstückes BV Nr. 3 (Flurstück 496) 

- BV Nr. 3: zu duldende unterirdische Trinkwasserversorgungsleitung für den örtlichen 
Trinkwasserversorger, Anspruch auf Überbau für den Eigentümer des 
Nachbargrundstückes BV Nr. 2 (Flurstück 201), Gemeinbedarfsnutzung 
von zwei Teilbereichen an der östlichen Grundstücksgrenze als Teil des 
öffentlichen Gehweges 

- BV Nr. 5: zu duldende Elektroenergie- und Trinkwasserversorgungsleitungen für den 
Eigentümer des Nachbargrundstückes Flurstück 521, Anspruch auf Über-
bauungen für den Eigentümer des Nachbargrundstückes Flurstück 521 

g) Inhalt des Baulastenverzeichnisses (vgl. Ziffer 2.4): 
→ BV Nr. 1: wechselseitige Vereinigungsbaulast 
→ BV Nr. 2: wechselseitige Vereinigungsbaulast, begünstigende Abstandflächenüber-

nahmen bzw. Brandschutzbaulasten 
→ BV Nr. 3: eintragungsfrei 
→ BV Nr. 5: eintragungsfrei 

h) Altlastenverdacht (vgl. Ziffer 2.10): 
→ Grundstücke nicht im Altlastverdachtskataster geführt, somit kein Verdacht auf schädli-

che Bodenveränderungen  
→ auch augenscheinlich kein Verdacht 

i) vom Grundbuchbeschrieb abweichende Gegebenheiten (vgl. Ziffer 2.1): 
→ BV Nr. 1: wurden nicht bekannt bzw. nicht angezeigt 
→ BV Nr. 2: wurden nicht bekannt bzw. nicht angezeigt 
→ BV Nr. 3: aktuell ist keine Hausnummer vergeben, mithin lautet die Lagebezeichnung 

für das Grundstück lediglich „Lindaer Hauptstraße“ (ohne Hausnummer) 
→ BV Nr. 5: wurden nicht bekannt bzw. nicht angezeigt 

j) grundstücksbezogene Versicherungen (vgl. Ziffer 2.13): 
→ durch den Grundstückseigentümer bzw. dessen Vertreterin, die Betreuerin des Grund-

stückseigentümers und den Antragsteller wurden keine Auskünfte erteilt bzw. liegen 
dahingehend keine Unterlagen vor, so dass Angaben über einen Versicherungsschutz 
nicht möglich sind 
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• Zusammenstellung der wesentlichen Werte 
 

  BV BV BV BV als 

  Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 5 Einheit 
 

- Bodenwerte (Ziffer 6): 5.200 € 8.500 € 4.900 € 3.800 € ----- 

- Vergleichswerte (Ziffer 7): 18.000 € 47.000 € 5.000 € 4.000 € ----- 

- Verkehrswerte (Ziffer 8): 18.000 € 47.000 € 5.000 € 4.000 € 74.000 € 

- Werteinfluss Lasten etc. (Ziffer 9): ----- ----- ----- ----- ----- 

- Zeitwert des Zubehörs usw. (Zif. 10): ----- ----- ----- ----- ----- 
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1 Vorbemerkungen  

 
 

1.1 Auftraggeber und Zweck des Gutachtens 
 

Die Beauftragung des Verkehrswertgutachtens erfolgte durch das Zwangsversteigerungsge-
richt beim Amtsgericht Wittenberg.  
 

Zur Verwendung im Zwangsversteigerungsverfahren soll ein schriftliches Verkehrswertgut-
achten für die auf dem Deckblatt näher bezeichneten Wertermittlungsobjekte erstattet werden.  
 

Der Gutachtenauftrag umfasst gemäß Verfügung zum Beschluss auch die dort bezeichneten 
Recherchen und Maßgaben, die im fortlaufenden Text und zusammengefasst auf den Seiten 2-
6 des Gutachtens aufgeführt sind. 
 
 

1.2 Inaugenscheinnahme  
 

Die für das vorliegende Gutachten notwendigen Anknüpfungstatsachen wurden bei den Inau-
genscheinnahmen am 28.08.2024 (orientierende Inaugenscheinnahme) und am 16.10.2024 
(detaillierte Innaugenscheinnahme) ermittelt.  
 

Durch den Antragsteller erfolgte keine Teilnahme an den Inaugenscheinnahmen.  
 

An den Inaugenscheinnahmen nahmen der Grundstückseigentümer nebst Familienangehöri-
gen als Vertreter teil, wobei der Zugang zu den Grundstücken und in die Bebauungen unein-
geschränkt gewährt wurde. Darüber hinaus war am 28.08.2024 zeitweise auch die gerichtlich 
bestellte Betreuerin des Grundstückseigentümers anwesend.  
 

Die örtlich vorhandenen Gegebenheiten einschließlich der Bebauungen und der visuell er-
kennbaren Bauzustände wurden im Rahmen der Inaugenscheinnahmen unter Mitwirkung des 
Erfüllungsgehilfen Herrn  per Skript dokumentiert sowie fotodokumentiert.  
 

Es wird bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Baustoff- und Altlastenuntersuchun-
gen sowie Funktionsprüfungen der technischen Anlagen nicht durchgeführt wurden. 
 

Vom Gericht, den Verfahrensbeteiligten und von Dritten beigezogene Dokumente und Unter-
lagen wurden ausgewertet, ggf. dem Gutachten beigefügt oder abschließend archiviert. 
 
 

1.3 Wertermittlungsstichtag/Qualitätsstichtag  
 

Der 16.10.2024 als Tag der detaillierten Inaugenscheinnahme entspricht dem Wertermitt-
lungsstichtag (WST). Dieser ist identisch mit dem Qualitätsstichtag. 
 
 

1.4 Besonderheiten 
 

• zu ggf. erforderlichen Einschätzungen und Beurteilungen  
 

Zur sachgerechten Gutachtenerstattung sind ggf. Einschätzungen und Beurteilungen erforder-
lich, die durch einen Sachverständigen für Grundstückswertermittlung nicht erfolgen können, 
da juristische Feststellungen und Entscheidungen nicht in dessen Fachgebiet fallen. Demnach 
erfolgen die wertrelevanten Beurteilungen auf der Grundlage sachgerechter Annahmen, die 
zumindest aus der Sicht eines Sachverständigen für Grundstückswertermittlung als plausibel 
und nachvollziehbar angesehen werden.  
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Sollte das Gericht von den gewählten Vorgehensweisen abweichende Beurteilungen für er-
forderlich erachten, wird um dahingehende Weisung gemäß § 404a ZPO gebeten. 
 
 

• zu den Wertermittlungen 
 

Gemäß Sachverständigenbestellungsbeschluss erstreckt sich der Gutachtenauftrag auf insge-
samt vier Grundstücke, die im Grundbuch von Linda Blatt 659 jeweils unter separaten laufen-
den Nummern im Bestandsverzeichnis gebucht sind und wofür ein Zwangsversteigerungsver-
fahren angeordnet wurde (vgl. Anlage 3). Auftragsgemäß erfolgt eine zusammengefasste 

Gutachtenerstattung für die vier Wertermittlungsobjekte. Falls nicht ausdrücklich anders 
angegeben, beziehen sich demzufolge auch die nachfolgenden Ausführungen, jeweils auf die 
vier Wertermittlungsobjekte gleichermaßen. 
 

In Ansehung der separaten Buchung im Bestandsverzeichnis des Grundbuchblattes werden 
zur Unterscheidung die folgenden Bezeichnungen verwandt: 
 

- BV Nr. 1 für das Grundstück Grundbuch von Linda Blatt 659, lfd. Nr. 1 des Bestands-
verzeichnisses, Gemarkung Linda, Flur 7, Flurstück 200 zur Größe von 430 m² 

- BV Nr. 2 für das Grundstück Grundbuch von Linda Blatt 659, lfd. Nr. 2 des Bestands-
verzeichnisses, Gemarkung Linda, Flur 7, Flurstück 201 zur Größe von 711 m² 

- BV Nr. 3 für das Grundstück Grundbuch von Linda Blatt 659, lfd. Nr. 3 des Bestands-
verzeichnisses, Gemarkung Linda, Flur 7, Flurstück 496 zur Größe von 450 m² 

- BV Nr. 5 für das Grundstück Grundbuch von Linda Blatt 659, lfd. Nr. 5 des Bestands-
verzeichnisses, Gemarkung Linda, Flur 7, Flurstück 528 zur Größe von 349 m² 

 

Auftragsbedingt werden hierfür folgende Verkehrswerte abgeleitet: 
- jeweils Einzelverkehrswert für die vier Grundstücke 
- Gesamtverkehrswert als wirtschaftliche Einheit der vier Grundstücke 
 

Ausgehend von den objektspezifischen Gegebenheiten erfolgen zunächst die Ermittlungen der 
Einzelverkehrswerte der vier Wertermittlungsobjekte (vgl. Ziffer 8.1). Aus den Zwischener-
gebnissen erfolgt dann die Ableitung des Gesamtverkehrswertes bei wirtschaftlicher Einheit 
der vier Wertermittlungsobjekte, unter Würdigung der Besonderheiten, die sich aus der Ge-
samtbetrachtung ergeben (vgl. Ziffer 8.2). 
 
 

• zur Lageplanskizze  
 

Die dem Gutachten unter Anlage 12 beigefügte Lageplanskizze für die Grundstücke und die 
Bebauungen wurde durch den Sachverständigen auf der Grundlage der Liegenschaftskarte 
angefertigt. Sie versteht sich ausdrücklich nur als unmaßstäbliche Prinzipskizze und erhebt 
keinen verbindlichen Anspruch auf Richtigkeit der Maße und Proportionen sowie Lage der 
einzelnen Elemente. 
 
 

• zu den beigefügten Planzeichnungen  
 

Die dem Gutachten unter Anlage 12 beigefügten Planzeichnungen für die maßgeblichen 
Grundstücksbebauungen wurden den Bauakten beim Bauordnungsamt des Landkreises Wit-
tenberg entnommen. Sie sind unmaßstäblich und erheben keinen verbindlichen Anspruch auf 
Richtigkeit der Maße und Proportionen sowie Lage der einzelnen Elemente.  
 

Die in den Planzeichnungen ggf. angegebenen Maße, Höhen-/ Flächenangaben, Raumauftei-
lungen und Nutzungen wurden im Rahmen der Inaugenscheinnahmen nur im für die Zwecke 
der Wertermittlungen erforderlichen Umfang geprüft, wobei noch keine gesondert zu berück-
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sichtigenden Abweichungen der tatsächlichen Bauausführung von der Darstellung in den 
Planzeichnungen festgestellt wurden.  
 
 

• zu den baulichen Anlagen als Bestandteile der Wertermittlungsobjekte  
 

Gemäß Darstellung in der Liegenschaftskarte (vgl. Anlage 2) i. V. m. den Feststellungen im 
Rahmen der Inaugenscheinnahmen sowie eigener Beurteilungen: 
 

- Grundstück BV Nr. 1: 
Die Gebäude Nrn. 1 und 2 des Lageplans unter Anlage 12 wurden jeweils vollständig auf 
dem Grundstück BV Nr. 1 errichtet und stellen mithin auch wesentliche Bestandteile die-
ses Grundstückes dar.  

 

- Grundstück BV Nr. 2: 
Die Gebäude Nrn. 3 und 4 des Lageplans unter Anlage 12 wurden jeweils vollständig auf 
dem Grundstück BV Nr. 2 errichtet und stellen mithin auch wesentliche Bestandteile die-
ses Grundstückes dar.  
 

Augenscheinlich und gemäß einem Lageplan zum Neubau der Lagerüberdachung wurde 
das Gebäude Nr. 5 des Lageplans unter Anlage 12 über die gemeinsame Grenze hinaus 
auf den Grundstücken BV Nrn. 2 und 3 errichtet, so dass ein sog. Eigengrenzüberbau be-
steht. Beim Eigengrenzüberbau beantwortet sich die Frage, welches der beiden Grundstü-
cke als Stammgrundstück im Sinne von § 912 BGB anzusehen ist, soweit möglich, nach 
den Absichten des Erbauers (vgl. Ergänzung zu BGHZ 64, 333). 
Die überbauende Lagerüberdachung wurde vermutlich um 2005 errichtet, wofür zusam-
men mit der Nutzungsänderung eines Gebäudes auf dem Grundstück BV Nr. 2 eine Bau-
genehmigung eingeholt wurde (vgl. Ziffer 2.6). Demzufolge ist die Absicht des Erbauers 
m. E. dahingehend hinreichend nachvollziehbar, dass eine Nutzung der Lagerüberdachung 
auch im Zusammenhang mit dem Grundstück BV Nr. 2 bzw. den dort aufstehenden Ge-
bäuden erfolgen sollte, so dass die Lagerüberdachung vollständig dem Grundstück 
BV Nr. 2 als Stammgrundstück zugeordnet wird. 

 

- Grundstück BV Nr. 3: 
Dem Grundstück BV Nr. 3 sind keine baulichen Anlagen als Bestandteil zuzuordnen (vgl. 
auch vorstehender Anstrich). Die auf dem Grundstück errichteten Teile des Gebäudes 
Nr. 5 des Lageplans unter Anlage 12 bleiben als Scheinbestandteil unberücksichtigt (vgl. 
auch Ziffer 10).  

 

- Grundstück BV Nr. 5: 
Die Gebäude Nrn. 6 und 7 des Lageplans unter Anlage 12 wurden jeweils über die ge-
meinsame Grenze hinaus auf dem Grundstück BV Nr. 3 und dem Nachbargrundstück 
Flurstück 521 errichtet, so dass Überbauungen bestehen. Eine Vereinbarung zur Duldung 
der Überbauungen wurde nicht bekannt (vgl. auch Ziffern 2.2, 2.3).  
 

Augenscheinlich und gemäß erhaltener Auskünfte wurden die Überbauungen deutlich vor 
1945 als Teil einer Gaststätte (Gebäude Nr. 6 im Lageplan) bzw. als Teil der Außentoilet-
ten der Gaststätte (Gebäude Nr. 7 im Lageplan) errichtet, so dass für die Wertermittlungen 
noch ein entschuldbarer Überbau mit Duldungspflicht unterstellt wird, mithin die Vor-
schriften gemäß §§ 912 ff. BGB Anwendung finden können. Eine abschließende Beurtei-
lung, ob ein entschuldbarer oder unentschuldbarer Überbau vorliegt, kann jedoch durch 
einen Sachverständigen für Grundstückswertermittlung nicht erfolgen. 
Bei der Frage, welches der beiden Grundstücke als Stammgrundstück im Sinne von § 912 
BGB anzusehen ist, kommt es darauf an, wer nach der Verkehrsanschauung „Geschäfts-
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herr“ des Bauvorhabens war, d. h., in wessen Namen und wirtschaftlichem Interesse ge-
baut wurde (vgl. BGHZ 110, 302). 
In Ansehung der Baualter i. V. m. nicht vorliegenden Bauakten (vgl. Ziffer 2.5) kann der 
„Geschäftsherr“ der Bauvorhaben nicht mehr zweifelsfrei ermittelt werden. Aufgrund der 
Lagen und Größen der überbauenden Gebäudeteile wird für die Zwecke der Wertermitt-
lungen jedoch unterstellt, dass die Überbauungen vom Nachbargrundstück Flurstück 521 
aus erfolgten, mithin die überbauten Gebäudeteile vollständig dem Nachbarflurstück 521 
als Stammgrundstück zugeordnet werden. 
Dem Grundstück BV Nr. 5 sind demzufolge keine baulichen Anlagen als Bestandteil zu-
zuordnen, Die über die Grenzen auf dem Grundstück errichteten Teile der Gebäude Nrn. 6 
und 7 des Lageplans unter Anlage 12 bleiben demnach als Scheinbestandteile unberück-
sichtigt (vgl. auch Ziffer 10). 

 
 
 
 

2 Rechtliche Gegebenheiten 

 
 

2.1 Grundbuch und Liegenschaftskataster 
 

Um den Inhalt dieses Gutachtens nicht zu überfrachten, erfolgt an dieser Stelle lediglich ein 
Verweis auf den vom Gericht zur Verfügung gestellten Grundbuchauszug vom 07.06.2024, 
der als Teilkopie unter Anlage 3 beigefügt ist. Im Zwangsversteigerungstermin liegt dann der 
aktuelle Grundbuchauszug vor. 
 

Bezüglich der ggf. im Bestandsverzeichnis eingetragenen Rechte und der in der Zweiten Ab-
teilung eingetragenen Lasten und Beschränkungen verweise ich neben der Anlage 3 explizit 
auf die Ziffern 2.2 und 2.3 dieses Gutachtens. 
 

Die in der Dritten Abteilung ggf. eingetragenen Hypotheken, Grund- und Rentenschulden 
werden vom Gericht gewürdigt und bleiben für die Wertermittlungen generell unberücksich-
tigt. Darüber hinaus wird zur Wahrung datenschutzrechtlicher Vorgaben darauf verzichtet, die 
Eintragungen in der Ersten und Dritten Abteilung publik zu machen, so dass diesem Gutach-
ten nur eine anonymisierte Teilkopie des Grundbuchblattes beigefügt ist. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß Rücksprache mit der Stadt Jessen (Elster) für das 
Grundstück BV Nr. 3 aktuell keine Hausnummer vergeben ist, mithin die Lagebezeichnung 
für das Grundstück abweichend von den Angaben im Bestandsverzeichnis des Grundbuch-
blattes lediglich „Lindaer Hauptstraße“ lautet, und nicht „Lindaer Hauptstraße 19“ (vgl. Anla-
ge 3 i. V. m. Anlage 2). 
 

Weitere Abweichungen nach tatsächlichen Verhältnissen oder aufgrund Neuordnungen in 
Grundstücksformen und Grundstücksgrößen sowie zu den Angaben im vorliegenden Grund-
buchauszug (auch hinsichtlich der weiteren Lagebezeichnungen im Bestandsverzeichnis) sind 
wenig wahrscheinlich, können jedoch ohne Grenzfeststellung (nicht Gegenstand dieses Auf-
trages) nicht ausgeschlossen werden. Derartige Abweichungen wurden jedoch nicht bekannt 
bzw. augenscheinlich nicht festgestellt. 
 
 

2.2 Rechte 
 

• durch Grundbucheintragung dinglich gesicherte Rechte 
 

­ wurden nicht bekannt bzw. nicht festgestellt 
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• nicht im Grundbuch verzeichnete dingliche Rechte 
 

- Grundstück BV Nr. 1: 
wurden nicht bekannt bzw. nicht festgestellt 

 

- Grundstück BV Nr. 2: 
Anspruch auf Überbau auf das Nachbargrundstück BV Nr. 3 (Flurstück 496) gemäß 
§ 912 BGB (vgl. Ziffer 1.4 – zu den baulichen Anlagen...), als Eigengrenzüberbau zum 
WST jedoch ruhend: 
→ Insbesondere aufgrund des örtlichen Bodenwertniveaus, auch zum Zeitpunkt des Ent-

stehens des Überbaus, auf dessen allgemeine Wertverhältnisse eine Überbaurente bzw. 
ein Kaufpreis gemäß §§ 913, 915 BGB abzustellen ist, beläuft sich der Werteinfluss 
(saldiert mit dem Werteinfluss aus den sich hieraus ergebenden nicht im Grundbuch 
verzeichneten dinglichen Lasten/ Beschränkungen bzw. Berechtigten (vgl. Ziffer 2.3)) 
in einer noch vernachlässigbaren Größenordnung. 

 

Rein vorsorglich erfolgt der Hinweis, dass das Grundstück über einen Anschluss an den 
örtlichen Schmutzwasserkanal verfügt, der über die Nachbargrundstücke BV Nr. 5 (Flur-
stück 528) sowie Flurstück 521 zur „Lindaer Bahnhofstraße“ führt (vgl. Anlage 9: Aus-
kunft zur Schmutzwasserentsorgung). Augenscheinlich verfügt das Grundstück BV Nr. 2 
jedoch seit mehreren Jahren über keine Anlagen mehr, aus denen Schmutzwasser anfällt, 
so dass hieraus m. E. auch keine dinglichen Rechte abzuleiten sind.  

 

- Grundstück BV Nr. 3: 
Anspruch auf Überbaurente bzw. Abkauf gemäß §§ 912, 913, 915 BGB vom Eigentümer 
des Nachbargrundstückes BV Nr. 2 (Flurstück 201) (vgl. Ziffer 1.4 – zu den baulichen An-

lagen...), als Eigengrenzüberbau zum WST jedoch ruhend: 
→ Insbesondere aufgrund des örtlichen Bodenwertniveaus, auch zum Zeitpunkt des Ent-

stehens des Überbaus, auf dessen allgemeine Wertverhältnisse die Rente bzw. der 
Kaufpreis abzustellen ist, beläuft sich der Werteinfluss (saldiert mit dem Werteinfluss 
aus den sich hieraus ergebenden nicht im Grundbuch verzeichneten dinglichen Lasten/ 
Beschränkungen bzw. Berechtigten (vgl. Ziffer 2.3)) in einer noch vernachlässigbaren 
Größenordnung. 

 

- Grundstück BV Nr. 5: 
Anspruch auf Überbaurente bzw. Abkauf gemäß §§ 912, 913, 915 BGB vom Eigentümer 
des Nachbargrundstückes Flurstück 521 (vgl. Ziffer 1.4 – zu den baulichen Anlagen...): 
→ Insbesondere aufgrund des örtlichen Bodenwertniveaus, auch zum Zeitpunkt des Ent-

stehens des Überbaus, auf dessen allgemeine Wertverhältnisse die Rente bzw. der 
Kaufpreis abzustellen ist, beläuft sich der Werteinfluss in einer noch vernachlässigba-
ren Größenordnung. 

 
 

2.3 Lasten/ Beschränkungen, nicht im Grundbuch bezeichnete dingliche Berechtigte 
 

Eine Berücksichtigung wertbeeinflussender, dinglich gesicherter Lasten und Beschränkungen 
ist bei Wertermittlungen im Zwangsversteigerungsverfahren regelmäßig nicht erforderlich, da 
die Werte dahingehend fiktiv unbelastet ausgewiesen werden. Vielmehr werden ggf. festzu-
stellende Werteinflüsse separat ermittelt und ausgewiesen (vgl. Ziffer 9).  
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• durch Grundbucheintragung dinglich gesicherte Lasten/Beschränkungen (vgl. Anlage 3) 
 

- Abt. II/1 bzgl. BV Nrn. 1, 2, 3, 5: Verfügungsverbot nach § 21 Abs. 2 Nr. 2 InsO:  
ohne Werteinfluss 

- Abt. II/2 bzgl. BV Nrn. 1, 2, 3, 5: Insolvenzverfahren Eröffnungsvermerk:  
ohne Werteinfluss 

- Abt. II/3 bzgl. BV Nrn. 1, 2, 3, 5: Zwangsversteigerungsvermerk: ohne Werteinfluss 
 

• nicht im Grundbuch verzeichnete dingliche Berechtigte 
 

- Grundstück BV Nr. 1: 
 

wurden nicht bekannt bzw. nicht festgestellt 
 

- Grundstück BV Nr. 2: 
 

- der Eigentümer der unterirdischen Trinkwasserversorgungsleitung, im südöstlichen 
Grundstücksbereich (vgl. Anlage 9: Auskunft zur Trinkwasserversorgung des Wasser- 
und Abwasserzweckverbandes): 
→ Trotz fehlender dinglicher Sicherung (vgl. Anlage 3) hat der Eigentümer der Leitung 

m. E. einen Anspruch auf Mitnutzung des Wertermittlungsobjektes gemäß § 8 Ver-
ordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser, da das Wer-
termittlungsobjekt über diese Leitung ebenfalls versorgt wird bzw. werden kann.  
In Ansehung der Lage und des Umfangs der in Anspruch genommenen Teilfläche ist 
hieraus, auch aufgrund einer m. E. nicht auszuschließenden Leitungsverlegung ge-
mäß vorstehender Vorschrift, objektiv noch kein Werteinfluss festzustellen. 

 

- der Eigentümer des Nachbargrundstückes BV Nr. 3 (Flurstück 496), als Begünstigter 
eines Anspruchs auf Überbaurente bzw. Abkauf gemäß §§ 912, 913, 915 BGB (vgl. Zif-
fer 1.4 – zu den baulichen Anlagen...), als Eigengrenzüberbau zum WST jedoch ruhend: 
→ Insbesondere aufgrund des örtlichen Bodenwertniveaus, auch zum Zeitpunkt des 

Entstehens des Überbaus, auf dessen allgemeine Wertverhältnisse die Rente bzw. der 
Kaufpreis abzustellen ist, beläuft sich der Werteinfluss (saldiert mit dem Wertein-
fluss aus den sich hieraus ergebenden nicht im Grundbuch verzeichneten dinglichen 
Rechten (vgl. Ziffer 2.2)) in einer noch vernachlässigbaren Größenordnung. 

 

- Grundstück BV Nr. 3: 
 

- der Eigentümer der unterirdischen Trinkwasserversorgungsleitung, die über das Grund-
stück verläuft (vgl. Anlage 9: Auskunft zur Trinkwasserversorgung des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes): 
→ Trotz fehlender dinglicher Sicherung (vgl. Anlage 3) hat der Eigentümer der Leitung 

m. E. einen Anspruch auf Mitnutzung des Wertermittlungsobjektes gemäß § 8 Ver-
ordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser, da das Wer-
termittlungsobjekt über diese Leitung ebenfalls versorgt wird bzw. werden kann.  
Trotz der Lage und des Umfangs der in Anspruch genommenen Teilfläche ist hie-
raus, insbesondere aufgrund einer m. E. nicht auszuschließenden Leitungsverlegung 
gemäß vorstehender Vorschrift, objektiv noch kein Werteinfluss festzustellen. 

 

- der Eigentümer des Nachbargrundstückes BV Nr. 2 (Flurstück 201), als Begünstigter 
eines Anspruchs auf Überbau gemäß § 912 BGB (vgl. Ziffer 1.4 – zu den baulichen An-

lagen...), als Eigengrenzüberbau zum WST jedoch ruhend: 
→ Insbesondere aufgrund des örtlichen Bodenwertniveaus, auch zum Zeitpunkt des 

Entstehens des Überbaus, auf dessen allgemeine Wertverhältnisse eine Überbaurente 
bzw. ein Kaufpreis gemäß §§ 913, 915 BGB abzustellen ist, beläuft sich der Wertein-
fluss (saldiert mit dem Werteinfluss aus den sich hieraus ergebenden nicht im 
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Grundbuch verzeichneten dinglichen Rechten (vgl. Ziffer 2.2)) in einer noch ver-
nachlässigbaren Größenordnung. 

 

- die örtliche Trägerin der Straßenbaulast, aufgrund der vermutlich bereits seit vielen Jah-
ren (bereits deutlich vor 1990) erfolgten Nutzung von zwei Teilbereichen an der östli-
chen Grundstücksgrenze (ca. 7 m² bzw. 4 m²) als Teil des öffentlichen Gehweges (vgl. 
Anlage 2) 
→ Hierbei handelt es sich m. E. um sogenannten „tatsächlich-öffentlichen Verkehrs-

grund“, für dessen Gemeinbedarfsnutzung keine Widmung oder dingliche Sicherung 
erforderlich ist. In Ansehung des örtlichen Bodenwertniveaus i. V. m. der Gesamt-
größe der betroffenen Grundstücksteilbereiche beläuft sich der Werteinfluss in einer 
noch vernachlässigbaren Größenordnung. 

 

- Grundstück BV Nr. 5: 
 

- der Eigentümer des Nachbargrundstückes Flurstück 521 als Begünstigter von Ansprü-
chen auf Duldung gemäß § 12 Niederspannungsanschlussverordnung bzw. Bestellung 
von Dienstbarkeiten gemäß § 116 Abs. 1 Sachenrechtsbereinigungsgesetz zur Sicherung 
der Strom- und Trinkwasserversorgungen (vgl. Anlage 9: Auskünfte zur Strom- und 
Trinkwasserversorgung) sowie der Zufahrt: 
→ In Ansehung der Lagen der Grundstücksanschlüsse sowie der vorhandenen Zufahrt 

im Bereich eines zu duldenden Überbaus (s. u.) ist hieraus noch kein gesondert zu 
berücksichtigender Werteinfluss für das Wertermittlungsobjekt festzustellen. 

 

- der Eigentümer des Nachbargrundstückes Flurstück 521, als Begünstigter von Ansprü-
chen auf Überbauungen gemäß § 912 BGB (vgl. Ziffer 1.4 – zu den baulichen Anla-

gen...): 
→ Durch die Überbauungen wird die Nutzbarkeit des Grundstückes erheblich einge-

schränkt, was jedoch aufgrund der u. a. hieraus resultierenden Beurteilung des Ent-
wicklungszustandes (vgl. Ziffer 2.9) bzw. der darauf abgestellten Bodenwertermitt-
lung (vgl. Ziffer 6) noch nicht gesondert zu berücksichtigen ist. 

 
 

2.4 Baulasten 
 

Gemäß Auskunft der zuständigen Fachbehörde (vgl. Anlage 4): 
 

- Grundstück BV Nr. 1: 
 

- Baulastenblatt Nr. 7643, S. 1, lfd. Nr. 1 (begünstigend) und Baulastenblatt Nr. 7644, 
S. 1, lfd. Nr. 1 (belastend): 
wechselseitige Vereinigungsbaulast für die Flurstücke 200 (BV Nr. 1) und 201 
(BV Nr. 2) 
→ Ausgehend von der wechselseitigen Wirkung einer Vereinigungsbaulast für die be-

troffenen Flurstücke ist für das Wertermittlungsgrundstück noch kein maßgeblicher 
Nach- bzw. Vorteil erkennbar und mithin ein Werteinfluss aus der Vereinigungs-
baulast objektiv noch nicht zu begründen.  

 

- Grundstück BV Nr. 2: 
 

- Baulastenblatt Nr. 7643, S. 1, lfd. Nr. 1 (belastend) sowie Baulastenblatt Nr. 7644, S. 1, 
lfd. Nr. 1 (begünstigend): 
wechselseitige Vereinigungsbaulast für die Flurstücke 200 (BV Nr. 1) und 201 
(BV Nr. 2) 

 



vier teilweise bebaute Grundstücke Seite 17 von 40 Gutachten-Nr.: H/3511/24 
im Bereich „Lindaer Hauptstraße 17, 18“ Geschäfts-Nr.: 13 K 24/23 
06917 Jessen (Elster) OT Linda WST: 16.10.2024 
   

 

 

 

Sachverständigenbüro Hörrmann – Inhaber Roy La Salvia 
Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Mieten für Grundstücke und Gebäude 

www.sv-zvw.de/sachverstaendige 

 

→ Ausgehend von der wechselseitigen Wirkung einer Vereinigungsbaulast für die be-
troffenen Flurstücke ist für das Wertermittlungsgrundstück noch kein maßgeblicher 
Nach- bzw. Vorteil erkennbar und mithin ein Werteinfluss aus der Vereinigungs-
baulast objektiv noch nicht zu begründen.  

 

- Baulastenblatt Nr. 6249, S. 1, lfd. Nrn. 1 und 2 sowie Baulastenblatt Nr. 6250, S. 1, 
lfd. Nrn. 1 und 2: 
begünstigende Abstandflächenübernahmen bzw. Brandschutzbaulasten zu Lasten der 
Nachbarflurstücke 293/5 sowie 198 
→ Ausgehend von der offenen Bauart der Lagerüberdachung, die die Baulasten be-

gründet, und augenscheinlicher Ortsüblichkeit von grenzstehenden bzw. grenznah 
stehenden Gebäuden sowie § 6, Abs. 9 Nr. 1 BauO LSA, wonach Garagen und Ge-
bäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten auch ohne die Einhaltung von Ab-
standsflächen errichtet werden dürfen, ist für das Wertermittlungsgrundstück noch 
kein maßgeblicher Nach- bzw. Vorteil erkennbar (auch unter Beachtung der tat-
sächlichen Höhe der Lagerüberdachung) und mithin ein Werteinfluss aus den Ab-
standsflächenübernahmen bzw. Brandschutzbaulasten objektiv noch nicht zu be-
gründen.  

 

- Grundstück BV Nr. 3: 
 

es liegen keine Baulasteneintragungen vor 
 

- Grundstück BV Nr. 5: 
 

es liegen keine Baulasteneintragungen vor 
 
 

2.5 Bauplanungsrecht 
 

Gemäß Auskünften der zuständigen Fachbehörden (vgl. Anlagen 5 und 6) und eigener Beur-
teilung: 
 

- innerhalb eines genehmigten Flächennutzungsplanes (hier: gemischte Baufläche, im Be-
reich des Grundstückes BV Nr. 5 ergänzt um „Gaststätte mit Saal und Kegelbahn“) 

- nicht im Geltungsbereich eines rechtswirksamen bzw. in Aufstellung befindlichen Bebau-
ungsplans, somit Bauplanungsrecht gemäß § 34 BauGB (unbeplanter Innenbereich) 

- Lage nicht im Geltungsbereich städtebaulicher Satzungen (z. B. Sanierungssatzung bzw. 
Sanierungsgebiet, Innenbereichssatzung) 

- die Grundstücke unterliegen nicht den öffentlich rechtlichen Bindungen des Denkmal-
schutzgesetzes (das im Flächennutzungsplan noch ausgewiesene Denkmal auf dem 
Grundstück BV Nr. 3 wurde gemäß Bauakten (vgl. Ziffer 2.6) im Jahre 2003 abgebro-
chen, so dass diese Darstellung zum WST nicht mehr zutreffend ist) 

- ortsunübliche Belange des Naturschutzes1 werden nicht berührt 
 
 

2.6 Bauordnungsrecht 
 

Gemäß Auskünften der zuständigen Fachbehörden (vgl. Anlagen 5 und 7) und eigener Beur-
teilung: 
 

Die bauordnungsrechtliche Beurteilung des tatsächlichen Gebäudebestandes zum WST kann 
ausschließlich durch die zuständige Baubehörde erfolgen.  

 
1 Vgl. Bundesamt für Naturschutz im Internet unter (zuletzt abgerufen 02.04.2025): 

https://geodienste.bfn.de/schutzgebiete?lang=de 
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Dem Antragsteller und der Stadt Jessen (Elster) liegen keine Bauakten vor und durch den 
Grundstückseigentümer bzw. dessen Vertreterin wurde eine Bauakte zur Verfügung gestellt, 
die jedoch keine bauordnungsrechtlichen Verfahrensvermerke enthält, so dass diese auch 
beim Bauordnungsamt eingesehen wurde (s. u.). 
 

Die Bauakten beim Bauordnungsamt des Landkreises Wittenberg wurden am 29.08.2024 ein-
gesehen, wobei folgende Bauakten vorgelegt wurden: 
 

- Grundstück BV Nr. 1: 
 

„Bau- und Nutzungsänderung eines Wirtschaftsgebäudes mit Einbau von Toiletten für an-
grenzendes Dorfmuseum“ mit Baugenehmigung vom 18.10.2012 (Nr. 01562-2012) und 
Anzeige der Nutzungsaufnahme zum 30.11.2015  

 

- Grundstück BV Nr. 2: 
 

- „Umbau- und Nutzungsänderung eines ehemaligen Werkstattgebäudes zum Dorfmuse-
um sowie Errichtung einer Unterstelleinrichtung“ mit Baugenehmigung vom 
28.10.2004 (Nr. 02058-2004) und Anzeige der Fertigstellung/ Nutzungsaufnahme zum 
30.04.2005  

 

- „Überdachung im Bereich Museumshof“ mit Baugenehmigung vom 05.07.2012 
(Nr. 03886-2011), jedoch ohne erfolgte Umsetzung, so dass die Baugenehmigung zum 
WST erloschen ist  

 

- Grundstück BV Nr. 3: 
 

„Wohnhausabbruch“ mit Abbruchgenehmigung vom 13.11.2001 (Nr. 05098-2000) und 
Anzeige des Maßnahmenabschlusses zum 18.12.2003  

 

- Grundstück BV Nr. 5: 
 

keine grundstücksbezogenen Bauakten  
 

Aufgrund der vorgefundenen Gegebenheiten wird für die Wertermittlungen die formelle und 
materielle Legalität des jeweiligen Gebäudebestandes unterstellt, da beim zuständigen Bau-
ordnungsamt des Landkreises Wittenberg keine aktuellen bauordnungsbehördlichen Be-
schränkungen, Beanstandungen bzw. erteilte Auflagen vorliegen und m. E. auch nicht zu er-
warten sind.  
 
 

2.7 Erschließung, Ver- und Entsorgungseinrichtungen 
 

Gemäß Auskünften des Grundstückseigentümers bzw. dessen Vertreterin, der örtlichen Ver- 
und Entsorgungsträger (vgl. Anlage 9) und eigener Beurteilung (vgl. auch Ziffern 2.2 und 2.3 
zu Rechten und Belastungen, die sich aus der Erschließungssituation ergeben): 
 

- ortsüblich erschlossen gemäß BauGB durch die Anliegerstraße „Lindaer Hauptstraße“, die 
östlich bzw. westlich an alle vier Wertermittlungsobjekte angrenzt und zusätzlich nördlich 
durch die „Rosengasse“ (an BV Nr. 1 angrenzend) sowie südlich durch die „Lindaer 
Bahnhofstraße“ (an BV Nr. 3 angrenzend) 

 

- Anliegerstraßen: „Lindaer Hauptstraße“ und „Lindaer Bahnhofstraße“ als Sammelstraße 
bzw. Ortsdurchgangsstraße jeweils mit Schwarzdecke befestigt, beidsei-
tig Gehwege mit Befestigungen aus Betonpflaster, teilweise Grünstrei-
fen, Straßenbeleuchtung; „Rosengasse“ als Sammelstraße mit Beton-
pflaster befestigt, einseitig Gehweg mit Befestigung aus Betonpflaster, 
einseitig Grünstreifen, Straßenbeleuchtung 
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- Versorgung: jeweils mit Sammelleitungen in den Anliegerstraßen: Elektroenergie 
(BV Nrn. 1, 2 und 5 mit Grundstücksanschlüssen; BV Nr. 3 mit Freilei-
tung im Grundstücksbereich), Trinkwasser (BV Nrn. 1, 2, 3 und 5 mit 
Grundstücksanschlüssen) 

 

- Entsorgung: Niederschlagswasserkanäle in den Anliegerstraßen, zumindest teilweise 
mit Grundstücksanschlüssen; Schmutzwasserkanäle in den Anlieger-
straßen: Schmutzwasser und Fäkalien in das Netz der öffentlichen Ka-
nalisation (BV Nr. 1 mit Grundstücksanschluss und BV Nr. 3 mit 
Schacht vor dem Grundstück); zur Nutzung des Kanalanschlusses auf 
den Grundstücken BV Nrn. 2 und 5 besteht m. E. zum WST kein Be-
darf bzw. besteht ein Regelungsbedarf zur Mitnutzung des Nachbar-
grundstückes Flurstück 521, so dass hier kein Kanalanschluss zu be-
rücksichtigen ist  

 
 

2.8 Abgabenrechtlicher Zustand 
 

Gemäß Auskünften der zuständigen Fachbehörde (vgl. Anlage 5), der örtlichen Ver- und Ent-
sorgungsträger (vgl. Anlage 9) und eigener Beurteilung:  
 

- keine Erschließungsbeiträge gemäß § 127 ff. BauGB 
- keine Beiträge gemäß KAG-LSA 
- bei einer selbständigen baulichen Nutzung des Grundstückes BV Nr. 3 sind für die noch 

erforderlichen Anschlüsse an die Netze zur Elektroenergieversorgung und der Kanalisati-
on (vgl. Ziffer 2.7) Kosten zu erwarten (z. B. als Erschließungsbeiträge, Kostenerstattun-
gen, Herstellungsbeiträge), was im Rahmen der Wertermittlungen zu berücksichtigen ist 
(vgl. Ziffer 6) 

- weitere offene bzw. zu erwartende Abgaben wurden nicht bekannt 
 
 

2.9 Entwicklungszustand  
 

• Einzelgrundstück BV Nr. 1 
 

Es handelt sich bei dem bebauten Einzelgrundstück BV Nr. 1 um baureifes Land (Bauland) 
i. S. d. § 3 Abs. 4 ImmoWertV.  
 

• Einzelgrundstück BV Nr. 2 
 

Es handelt sich bei dem bebauten Einzelgrundstück BV Nr. 2 um baureifes Land (Bauland) 
i. S. d. § 3 Abs. 4 ImmoWertV.  
 

• Einzelgrundstück BV Nr. 3 
 

Es handelt sich bei dem unbebauten Einzelgrundstück BV Nr. 3 (vgl. auch Ziffer 1.4 - zu den 

baulichen Anlagen ...) um baureifes Land (Bauland) i. S. d. § 3 Abs. 4 ImmoWertV, für das 
aufgrund der Form, Größe und Abmessungen eine bauliche Nutzung mit einer ortsüblichen 
Hauptbebauung mit hinreichender Sicherheit anzunehmen ist.  
 

• Einzelgrundstück BV Nr. 5 
 

Es handelt sich bei dem ausschließlich durch Überbauungen bebauten Einzelgrundstück 
BV Nr. 5 (vgl. auch Ziffer 1.4 - zu den baulichen Anlagen ...) um eine Arrondierungsfläche 
i. S. einer sonstigen Fläche gemäß § 3 Abs. 5 ImmoWertV, für die aufgrund der Form, Größe 
und Abmessungen sowie der zu duldenden Überbauungen eine alleinige bauliche Nutzung mit 
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einer ortsüblichen Hauptbebauung, auch unter Beachtung erforderlicher Abstandsflächen, mit 
hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann. 
 
 

2.10 Altlasten/schädliche Bodenveränderungen i. S. d. Bundes-Bodenschutzgesetzes 
 

Gemäß Auskunft der zuständigen Fachbehörde (vgl. Anlage 8) und eigener Beurteilung: 
 

- Wertermittlungsobjekte nicht im Altlastverdachtskataster der unteren Bodenschutzbehör-
de geführt, somit besteht kein Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen 

- auch augenscheinlich besteht kein Verdacht 
 

Daher ist für die Wertermittlungen von einem unbelasteten Zustand des Grund und Bodens 
bzw. von Altlastenfreiheit auszugehen, wofür ohne weitergehende Untersuchung, die jedoch 
nicht Gegenstand dieses Auftrages ist, keine Gewähr übernommen werden kann.  
 
 

2.11 Mieter/Pächter/Nutzer 
 

Gemäß Auskünften des Grundstückseigentümers bzw. dessen Vertreterin: 
 

- die Grundstücke BV Nrn. 1, 2 und 3 werden durch den Eigentümer allenfalls zu unterge-
ordneten Lager- und Abstellzwecken genutzt 

- der nördliche Bereich des Grundstückes BV Nr. 2 (vgl. Anlage 2) wird durch einen Nach-
barn gärtnerisch genutzt (vgl. Foto 46 der anhängenden Fotodokumentation), was aus-
schließlich mündlich vereinbart wurde (detaillierte Angaben erfolgen auftragsgemäß im 
separaten Begleitschreiben an das Gericht) 

- im Bereich der östlichen Grenze des Grundstückes BV Nr. 3 (vgl. Anlage 2) erfolgt in 
zwei Teilbereichen eine Gemeinbedarfsnutzung als Teil des öffentlichen Gehweges (vgl. 
auch Ziffer 2.3 - nicht im Grundbuch verzeichnete dingliche Berechtigte) 

- das Grundstück BV Nr. 5 wird im Zusammenhang mit dem angrenzenden Flurstück 521 
(inkl. Überbauungen; vgl. Ziffer 1.4 - zu den baulichen Anlagen ...) ausschließlich zu 
Wohnzwecken genutzt 

- Miet-, Pacht- oder sonstige Nutzungsverhältnisse bestehen nicht 
 
 

2.12 Grundstücksverwaltung  
 

Gemäß Auskünften des Grundstückseigentümers bzw. dessen Vertreterin besteht keine exter-
ne Grundstücksverwaltung. 
 
 

2.13 Grundstücksbezogene Versicherungen 
 

Durch den Grundstückseigentümer bzw. dessen Vertreterin, die Betreuerin des Grundstücks-
eigentümers und den Antragsteller wurden keine Auskünfte erteilt bzw. liegen dahingehend 
keine Unterlagen vor, so dass Angaben über einen Versicherungsschutz nicht möglich sind.  
 
 
 

 



vier teilweise bebaute Grundstücke Seite 21 von 40 Gutachten-Nr.: H/3511/24 
im Bereich „Lindaer Hauptstraße 17, 18“ Geschäfts-Nr.: 13 K 24/23 
06917 Jessen (Elster) OT Linda WST: 16.10.2024 
   

 

 

 

Sachverständigenbüro Hörrmann – Inhaber Roy La Salvia 
Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Mieten für Grundstücke und Gebäude 

www.sv-zvw.de/sachverstaendige 

 

3 Grundstücksbeschreibung 

 
 

3.1 Lage und Lagebeurteilung 
 

Zur weiteren Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten für den OT Linda wird auf den Aus-
zug aus „Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept“ für die Stadt Jessen (Elster) ver-
wiesen (vgl. Anlage 5). 
 

- Bundesland: Sachsen-Anhalt 
- Kreis: Landkreis Wittenberg 

- Stadt/ Gemeinde: Linda als dörflicher Ortsteil der Stadt Jessen (Elster) 

- Einwohner: in der Stadt Jessen (Elster) ca. 14.000, davon ca. 460 im OT Linda; für 
die Stadt bis 2035 prognostizierter Bevölkerungsrückgang auf 
ca. 11.800 Einwohner2 

- Arbeitslosenquote: in 9/2024: im Landkreis Wittenberg 6,8 %, im Bundesland Sachsen-
Anhalt 7,6 % und im Bundesgebiet 6,0 %3  

- Kaufkraft: pro Kopf im Jahr 2024: im Landkreis Wittenberg 25.356 € (Index 
90,8), im Bundesland Sachsen-Anhalt 25.103 € (Index 89,9) und im 
Bundesgebiet 27.939 € (Index 100,0)4 

- Lage: OT Linda ca. 85 km südlich der Bundeshauptstadt Berlin, ca. 120 km 
südöstlich der Landeshauptstadt Magdeburg, ca. 35 km östlich der Lu-
therstadt Wittenberg mit der Kreisverwaltung und ca. 15 km nordöst-
lich des OT Jessen (Elster) mit der Stadtverwaltung 

- Verkehrslage: Bundesautobahnen A9 (ca. 55 km) und A13 (ca. 60 km); Bundesstra-
ßen B101 (ca. 3 km) und B187 (ca. 10 km) 

- Bahnanschluss: Bahnhof Linda (Elster) (westlich des Zentrums des OT Linda)  

- Flughafen: internationale Verkehrsflughäfen Berlin-Brandenburg (ca. 90 km) und 
Leipzig-Halle (ca. 110 km)  

- Hafen: Industriehäfen an der Elbe in Torgau (ca. 50 km) und in Dessau-
Roßlau (ca. 70 km) 

- Infrastruktur: OT Linda mit Kindertagesstätte und vereinzelten Einrichtungen zur 
Deckung des täglichen Bedarfs; darüber hinausgehende Einkaufsmög-
lichkeiten, Schulen, Betreuungseinrichtungen, Kultur- und Freizeitan-
gebote, Ärzte, etc. sind in den umliegenden Städten/ Orten vorhanden 
und über den ÖPNV (Eisenbahn) erreichbar (Bushaltestelle im 
OT Linda nur für Schulbus) 

- Objektlage: noch innerörtlich, jedoch unweit des südöstlichen Randes des 
OT Linda belegen; Anbindung an den Schulbus und an die örtlichen 
Infrastruktureinrichtungen in fußläufiger Entfernung; Bahnhof nicht 
mehr in fußläufiger Entfernung (ca. 1,5 km)  

 
2 Vgl. Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt im Internet unter (zuletzt abgerufen 02.04.2025): 

https://demografie.sachsen-anhalt.de/daten-und-konzepte/bevoelkerungsprognose/ 
3 Vgl. Bundesagentur für Arbeit im Internet unter (zuletzt abgerufen 02.04.2025):  

https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Statistiken-nach-Regionen/Statistiken-nach-
Regionen-Nav.html 

4 Vgl. Michael Bauer Research GmbH im Internet unter (zuletzt abgerufen 02.04.2025): 
https://www.mb-research.de/marktdaten-deutschland/kaufkraft.html 
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- Nachbarbebauung: bis zu 2-geschossige Einfamilienhäuser bzw. ehemalige Hofstellen mit 
entsprechenden Wirtschafts- und Nebengebäuden, als überwiegend 
sanierte bzw. instand gehaltene Altbauten in offener Bauweise 

- Leerstand: augenscheinlich noch kein maßgeblicher Leerstand in der Umgebung 
erkennbar 

- Kfz-Stellplätze: entlang der Anliegerstraßen jeweils in begrenztem Umfang an den 
Straßenrändern sowie auf den jeweils befahrbaren Grundstücken ent-
sprechend nutzbare Gebäude- und Freiflächen in augenscheinlich hin-
reichendem Umfang 

- Begrünung: für eine dörfliche Ortslage durchschnittliche Begrünung des direkten 
Umfeldes durch private Grünflächen sowie fußläufig erreichbare 
Landwirtschaftsflächen 

- Hochwasser: nicht im festgesetzten Überschwemmungsgebiet belegen5 und keine 
über das ortsübliche hinausgehende Hochwassergefährdung6 

- Immissionen: dem Vernehmen nach keine störenden Gewerbebetriebe in der unmit-
telbaren Umgebung; ausgehend von Ausbaugraden und Anbindungen 
sind aus den Anliegerstraßen keine erhöhten bzw. störenden Ver-
kehrsimmissionen zu erwarten; gemäß Lärmkartierungen keine unge-
wöhnlichen Immissionen aus Straßenverkehr7 bzw. Eisenbahnverkehr8 

- aktuelle Lage: Einschätzung als einfache und dörfliche Wohnlage bzw. keine maß-
gebliche Geschäftslage in einem dörflichen Ortsteil 

- Prognose: Gesamtwirtschaft:9 „Die Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose prog-

nostiziert für das Jahr 2024 einen Rückgang des Bruttoinlandspro-

dukts in Deutschland um 0,1%. Für die kommenden beiden Jahre er-

warten die Institute eine schwache Erholung mit Zuwächsen von 0,8% 

(2025) und 1,3% (2026). Gegenüber der Prognose vom Frühjahr be-

deutet dies eine Abwärtsrevision um 0,2 (2024) und 0,6 (2025) Pro-

zentpunkte. „Neben der konjunkturellen Schwäche belastet auch der 
strukturelle Wandel die deutsche Wirtschaft“, sagt Dr. Geraldine 
Dany-Knedlik, Leiterin des Bereichs Prognose und Konjunkturpolitik 

am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). „De-
karbonisierung, Digitalisierung, demographischer Wandel und wohl 

auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben 

strukturelle Anpassungsprozesse ausgelöst, die die Wachstumsper-

spektiven der deutschen Wirtschaft dämpfen.“; 

 
5 Vgl. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt im Internet unter (zuletzt abgerufen 02.04.2025):  

https://lvwa.sachsen-anhalt.de/service/ueberschwemmungsgebiete/ 
6 Vgl. Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt im Internet unter (zuletzt 

abgerufen 02.04.2025): https://www.geofachdatenserver.de/de/lhw-hochwassergefahrenkarten.html 
7 Vgl. Sachsen-Anhalt-Viewer im Internet unter (zuletzt abgerufen 02.04.2025): 

https://www.geodatenportal.sachsen-anhalt.de/mapapps/resources/apps/viewer_v40/index.html?lang=de 
8 Vgl. Eisenbahn-Bundesamt im Internet unter (zuletzt abgerufen 02.04.2025): 

https://geoportal.eisenbahn-bundesamt.de 
9 Vgl. Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) im Internet unter (zuletzt abgerufen 02.04.2025):  

https://www.iwh-halle.de/presse/pressemitteilungen/ 
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Immobilienmarkt:10 in den Jahren bis einschließlich 2022 war ein kon-
tinuierlicher Preisanstieg auf den örtlichen Teilmärkten für alle Im-
mobilienarten zu verzeichnen; aktuell wird insgesamt eine stagnieren-
de bis rückläufige Preisentwicklung prognostiziert 

 
 

3.2 Beschaffenheit 
 

- Einzelgrundstücke und Gesamtgrundstück noch regelmäßig geschnitten (vgl. Anlage 2) 
- ortsunübliche Besonderheiten bzgl. Baugrund- und Grundwasserverhältnissen wurden 

augenscheinlich nicht bekannt 
- augenscheinlich keine nennenswerten grundstücksbezogenen Höhenunterschiede  
- durchschnittliche Grundstücksabmessungen: 

- Grundstück BV Nr. 1: ca. 24 m  x  19 m 
- Grundstück BV Nr. 2: ca. 19-40 m  x  11-28 m 
- Grundstück BV Nr. 3: ca. 20 m  x  18 m 
- Grundstück BV Nr. 5: ca. 11 m  x  31 m 

 
 

3.3 Art der baulichen Nutzung 
 

Augenscheinlich und gemäß eigener Beurteilung (vgl. auch Ziffer 1.4 - zu den baulichen An-

lagen ... sowie Lageplan unter Anlage 12): 
 

Eine abschließende Prüfung der (ggf. weiteren) baulichen Nutzbarkeiten im örtlichen Bereich 
kann ausschließlich durch die Bauaufsichtsbehörde im Rahmen eines konkreten Bauantrages 
bzw. einer Bauvoranfrage erfolgen, deren Beantragung jedoch nicht Gegenstand des Auftra-
ges ist. Darüber hinaus sind für die Beantragung eines Bauantrages/ einer Bauvoranfrage je-
doch grundsätzlich konkrete Konzepte hinsichtlich einer zukünftigen Grundstücks-/ Gebäu-
denutzung erforderlich, deren Erarbeitung nicht in den Aufgabenbereich eines Sachverständi-
gen für Grundstückswertermittlung fällt. 
 

• Einzelgrundstück BV Nr. 1 
 

- ehemaliges Wohnhaus (Nr. 1 im Lageplan) 
- ehemaliges Wirtschaftsgebäude (Nr. 2 im Lageplan) 
- Außen- und sonstige Anlagen  
 

Ausgehend von den bauplanungsrechtlichen Gegebenheiten (vgl. Ziffer 2.5), der vorhandenen 
Bebauung und der örtlichen Nachfragesituation, ist für das Einzelgrundstück BV Nr. 1 eine 
Wohnnutzung als Einfamilienhausgrundstück, entsprechend der letzten Nutzung, als üblich 
anzusehen und demzufolge für die Wertermittlung zu unterstellen. In Ansehung der erkennba-
ren Bauzustände wird hierzu ein Rückbau des Wohnhauses und eine Weiternutzung des ehe-
maligen Wirtschaftsgebäudes angenommen.  
 

• Einzelgrundstück BV Nr. 2 
 

- ehemaliges Werkstattgebäude (Nr. 3 im Lageplan) 
- ehemalige Scheune (Nr. 4 im Lageplan) 

 
10 Vgl. Daten für Grundstückswertermittlung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Sachsen-

Anhalt im Internet unter (zuletzt abgerufen 02.04.2025):  
https://geodatenportal.sachsen-anhalt.de/gfds/de/gdp-open-data.html 
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- Lagerüberdachung mit Eigengrenzüberbau (Nr. 5 im Lageplan) 
- Außen- und sonstige Anlagen  
 

Ausgehend von den bauplanungsrechtlichen Gegebenheiten (vgl. Ziffer 2.5), der vorhandenen 
Bebauung und der örtlichen Nachfragesituation, ist für das Einzelgrundstück BV Nr. 2 eine 
Lager- und Abstellnutzung, entsprechend der Nutzung zum WST, als üblich anzusehen und 
demzufolge für die Wertermittlung zu unterstellen. In Ansehung der erkennbaren Bauzustän-
de wird hierzu für die Wertermittlung eine Weiternutzung des ehemaligen Werkstattgebäudes, 
der ehemaligen Scheune und der Lagerüberdachung angenommen.  
 

• Einzelgrundstück BV Nr. 3 
 

- keine dem Einzelgrundstück zuzuordnende Bebauung (ausschließlich Eigengrenzüberbau 
vom Grundstück BV Nr. 2) 

- Außen- und sonstige Anlagen  
 

Ausgehend von den bauplanungsrechtlichen Gegebenheiten (vgl. Ziffer 2.5), der Erschlie-
ßungssituation (vgl. Ziffer 2.7), der vorhandenen Nachbarbebauung und der örtlichen Nach-
fragesituation, ist für das grundsätzlich unbebaute Einzelgrundstück BV Nr. 3 eine eigenstän-
dige Bebaubarkeit anzunehmen. Maßgeblich für diese Einschätzung ist, dass eine separate 
Erschließung insbesondere von der „Lindaer Hauptstraße“ gegeben ist und die westlich bzw. 
nördlich angrenzenden Grundstücke bereits bebaut sind (vgl. Anlage 2), mithin dieses Einzel-
grundstück eine Baulücke darstellt, für das m. E. eine Bebaubarkeit mit einer Wohnbebauung 
unter Beachtung des Einfügungsgebotes gemäß § 34 BauGB mit hinreichender Sicherheit 
unterstellt werden kann. Rein vorsorglich wird jedoch darauf hingewiesen, dass ausgehend 
von dem zu erwartenden Aufwand zur Herstellung einer ortsüblichen Erschließung (vgl. Zif-
fer 2.7), auch bei einer nicht gegebenen selbständigen Bebaubarkeit, auch aufgrund des örtli-
chen Bodenwertniveaus (vgl. Anlage 10) noch kein maßgeblich abweichendes Wertermitt-
lungsergebnis zu erwarten ist. 
 

Für die als Teile des öffentlichen Gehweges genutzten Bereiche an der östlichen Grund-
stücksgrenze (vgl. Ziffer 2.11) ist auch weiterhin eine Gemeinbedarfsnutzung anzunehmen. 
 

• Einzelgrundstück BV Nr. 5 
 

- keine dem Einzelgrundstück zuzuordnende Bebauung (ausschließlich Überbauungen vom 
Nachbarflurstück 521) 

- Außen- und sonstige Anlagen  
 

Ausgehend von der Form, der Größe und den Abmessungen sowie den zu duldenden Über-
bauungen, kann eine alleinige bauliche Nutzung mit einer ortsüblichen Hauptbebauung, auch 
unter Beachtung erforderlicher Abstandsflächen, mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen 
werden. Demzufolge ist eine Nutzung im Zusammenhang mit einem Nachbargrundstück als 
sog. Arrondierungsfläche, entsprechend der Nutzung zum WST, als üblich anzusehen und 
demzufolge für die Wertermittlung zu unterstellen. 
 
 

3.4 Maß der baulichen Nutzung 
 

Augenscheinlich ist für die heranzuziehende Bodenrichtwertzone (vgl. Anlage 10), auch unter 
Beachtung der angenommenen Neubebauung des Einzelgrundstückes BV Nr. 1 sowie der 
separaten Bebaubarkeit des Einzelgrundstückes BV Nr. 3 ein angemessenes bzw. ortsübliches 
Maß der baulichen Nutzung der Einzelgrundstücke festzustellen, was aufgrund des örtlichen 
Bodenrichtwertniveaus i. V. m. vorliegenden Marktuntersuchungen ohnehin noch nicht ge-
sondert zu berücksichtigen ist (vgl. Ziffer 7.7 im aktuellen Grundstücksmarktbericht). 
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4 Beschreibung der baulichen und sonstigen Anlagen  

 
 

Die Beschreibungen erfolgen ausschließlich nach visuellem Eindruck und mit Verweis auf die 
anhängende Fotodokumentation. Dabei wird vorausgesetzt, dass die einschlägigen techni-
schen Vorschriften und Normen bei der Errichtung der Gebäude und den weiteren erfolgten 
Maßnahmen eingehalten sind. 
 

Für die Beurteilung wird darauf hingewiesen, dass zerstörende Untersuchungen bzw. Bauteil-
öffnungen und Funktionsprüfungen grundsätzlich nicht Bestandteil des Auftrages sind und 
somit nicht durchgeführt wurden. 
 

Ein Befall durch holzzerstörende Pilze, insbesondere den Echten Hausschwamm, wurde au-
genscheinlich nicht festgestellt, kann jedoch ohne eingehende und materialzerstörende Unter-
suchungen nicht ausgeschlossen werden, insbesondere da im Bereich von Holzbauteilen des 
ehemaligen Wohnhauses auf BV Nr. 1 feuchtigkeitsbedingte Schäden in nicht mehr unerheb-
lichem Umfang festgestellt wurden.  
Ein Befall durch holzzerstörende Insekten kann ohne derartige Untersuchungen ebenfalls 
nicht ausgeschlossen werden, insbesondere da im Bereich von Holzbauteilen des ehemaligen 
Wohnhauses auf BV Nr. 1 Fraßspuren in nicht mehr unerheblichem Umfang festgestellt wur-
den. 
 
 

4.1 Einzelgrundstück BV Nr. 1 
 

4.1.1 Ehemaliges Wohnhaus (Nr. 1 im Lageplan unter Anlage 12)  
 

• Baubeschreibung 
 

- Objekttyp: freistehend errichtet; Erdgeschoss, Dachgeschoss 

- Baujahr: vermutlich vor 1900 errichtet  

- Aufteilung: im EG: Windfang, Flur/Treppenhaus, 5 Zimmer/Räume; im DG: 
Dachboden 

- Flächen/Volumen: vgl. Anlage 11 (üblich gerundet): 
Brutto-Grundfläche: ca. 165 m² 
Brutto-Rauminhalt: ca. 460 m³ 
Mietfläche: ca. 110 m²  

- Wände: Mauerwerk und Lehmwände; Fassade verputzt und gestrichen; In-
nenwände überwiegend verputzt und gestrichen 

- Geschossdecke: Holzbalkendecke mit Lehmstakenausfachung, Unterseiten beplankt 
verputzt und gestrichen  

- Fußböden: Estrich- und Dielenfußböden, z. T. mit Fliesen-, Kunststein- und 
Kunststoffbelägen 

- Dach: Satteldach, als ungedämmte Holzkonstruktion mit Dachhaut aus 
Dachsteinen bzw. Wellfaserzementplatten (Windfang), unbelegte Un-
terseiten; Kunststoffdachentwässerung; Mauerwerksschornstein 

- Treppen: zum DG Holztreppe mit Holzhandlauf  

- Fenster: einfach verglaste Holzfenster; massive Fensterbänke 

- Türen: Hauseingang mit teilverglaster Holztür; Innentüren als Holztüren 

- Sanitärausstattung: keine maßgebliche Sanitärausstattung  
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- Beheizung/ WW: keine maßgebliche Beheizung bzw. Warmwasserbereitung  

- Installation: Anschlüsse für Elektroenergie und Wasser  

- Barrierefreiheit: im Bestand allenfalls eingeschränkt barrierefrei 

- Besonderheiten: keine besonderen Bauteile, Einrichtungen oder sonst. Vorrichtungen  
 

• Bauzustand und Nutzbarkeit 
 

- augenscheinlich keine Instandsetzungen und Modernisierungen nach 1990 und seit Jahr-
zehnten nicht mehr instand gehalten  

- vermutlich partielle Undichtigkeiten der Dachhaut 
- auch in Ansehung des Bau- und Nutzungsalters sind sämtliche Roh- und Ausbaugewerke 

verbraucht und schadhaft 
- ausgehend von erkennbaren Schädigungen an Holzbauteilen kein eine Gefährdung der 

Gebäudestandsicherheit nicht ausgeschlossen werden 
- eine Nutzung als Wohnhaus ist im vorgefundenen Zustand nicht mehr möglich und eine 

Sanierung zur Herstellung einer Wohnnutzung scheint aus wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten nicht mehr sinnvoll, so dass für die Wertermittlung ein Rückbau unterstellt wird  

 
 

4.1.2 Ehemaliges Wirtschaftsgebäude (Nr. 2 im Lageplan unter Anlage 12) 
 

• Baubeschreibung 
 

- Objekttyp: teilweise angebaut errichtet; Teilunterkellerung, Erdgeschoss, Dach-
geschoss; in der nordwestliche Ecke eine eingeschossiger Anbau 

- Baujahr: vermutlich um 1900 errichtet, mit Einbau von Toiletten um 2014  

- Aufteilung: vgl. Planzeichnungen unter Anlage 12 

- Flächen/Volumen: vgl. Anlage 11 (üblich gerundet): 
Brutto-Grundfläche: ca. 265 m² 
Brutto-Rauminhalt: ca. 780 m³ 
Mietfläche: ca. 200 m²  

- Wände: Mauerwerk; Fassade überwiegend aus Sichtmauerwerk, teilweise ver-
putzt und gestrichen; Natursteinsockel; Innenwände überwiegend ver-
putzt und gestrichen; Nassbereiche mit Fliesenbelägen 

- Geschossdecke: Ziegeldecken, Unterseiten verputzt und gestrichen  

- Fußböden: Ziegel-, Estrich- bzw. Betonfußböden, z. T. mit Fliesen- bzw. Holz-
dielenbelägen 

- Dach: Satteldach, als ungedämmte Holzkonstruktion mit Dachhaut aus 
Dachsteinen und unbelegten Dachunterseiten; Blechdachentwässe-
rung; Mauerwerksschornstein 

- Treppen: gemauerte Kellertreppe; zum DG Holztreppe bzw. Anstellleiter 

- Fenster: einfach verglaste Holzfenster sowie isolierverglaste Kunststofffenster; 
massive Fensterbänke 

- Türen: Hauseingänge mit Holzbrettertüren bzw. teilverglaster Kunststofftür; 
Innentüren als Kunststofffurnier- bzw. Holzbrettertüren 

- Sanitärausstattung: im EG Toiletten mit Fliesenfußboden, raumhoch gefliesten Wänden, 
WCs, Urinalen und Handwaschbecken  

- Beheizung/ WW: in den Toiletten Beheizung über Elektroheizlüfter und Warmwasser-
bereitung über Elektroboiler  

- Installation: Anschlüsse für Elektroenergie und Wasser  
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- Barrierefreiheit: im Bestand allenfalls eingeschränkt barrierefrei 

- Besonderheiten: keine besonderen Bauteile, Einrichtungen oder sonst. Vorrichtungen  
 

• Bauzustand und Nutzbarkeit 
 

- abgesehen vom Toiletteneinbau um 2014, vermutlich allenfalls vereinzelte Instandsetzun-
gen und Modernisierungen nach 1990 

- augenscheinlich nur noch eingeschränkt instand gehalten  
- partielle Undichtigkeiten der Dachhaut können nicht ausgeschlossen werden 
- in Ansehung des Bau- und Nutzungsalters überwiegend noch durchschnittliche Ge-

brauchsspuren, Verschmutzungen und weitere Schäden infolge der Nutzung, die noch 
dem Bereich der regelmäßig durchzuführenden Instandhaltung zuzuordnen sind  

- eine Nutzung als Lagergebäude mit Toiletten ist im vorgefundenen Zustand noch möglich 
 
 

4.1.3 Außen- und sonstige Anlagen 
 

- Freifläche überwiegend unbefestigt und mit verwildertem Aufwuchs an Gräsern, Büschen 
und Bäumen bewachsen  

- unterirdisch die unter Ziffer 2.7 genannten Hausanschlüsse für die Ver- und Entsor-
gungsmedien  

- vollständige Grundstückseinfriedung durch Grenzbebauungen sowie Profilblech- und Jä-
gerzäune  

- Grundstückszugang von der „Lindaer Hauptstraße“ durch ein zweiflügliges Profilblechtor  
 
 

4.2 Einzelgrundstück BV Nr. 2 
 

4.2.1 Ehemaliges Werkstattgebäude (Nr. 3 im Lageplan unter Anlage 12) 
 

• Baubeschreibung 
 

- Objekttyp: teilweise angebaut errichtet; Erdgeschoss, Dachgeschoss 

- Baujahr: vermutlich um 1920 errichtet, mit Umbau zu einem Ausstellungsge-
bäude um 2005  

- Aufteilung: vgl. Planzeichnungen unter Anlage 12 
- Flächen/Volumen: vgl. Anlage 11 (üblich gerundet): 

Brutto-Grundfläche: ca. 170 m² 
Brutto-Rauminhalt: ca. 440 m³ 
Mietfläche: ca. 125 m²  

- Wände: Mauerwerk; Fassade aus Klinkersichtmauerwerk; Klinkersockel; In-
nenwände verputzt und gestrichen 

- Geschossdecke: Holzbalkendecke, Unterseiten beplankt, verputzt/gespachtelt und ge-
strichen  

- Fußböden: unbelegte Holzdielenböden  
- Dach: Satteldach mit Pultdachgaube, als vermutlich gedämmte Holzkon-

struktion mit Dachhaut aus Dachsteinen und paneelenbelegten Dach-
unterseiten 

- Treppen: zum DG Stahltreppe mit Holztrittstufen und schmiedeeisernem Ge-
länder  
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- Fenster: isolierverglaste Kunststofffenster mit Holzläden; massive Fensterbän-
ke 

- Türen: Hauseingänge mit Holztür (hofseitig zweiflüglig, giebelseitig einflüg-
lig); keine Innentüren 

- Sanitärausstattung: keine  
- Beheizung/ WW: Beheizung über Konvektorheizkörper mit Thermostatventilen (Ver-

sorgung mit Heizenergie über die Heizungsanlage im Gaststättenge-
bäude auf dem Nachbarflurstück 521) 

- Installation: Anschlüsse für Elektroenergie  

- Barrierefreiheit: im Bestand noch hinreichend barrierefrei 
- Besonderheiten: keine besonderen Bauteile, Einrichtungen oder sonst. Vorrichtungen  
 

• Bauzustand und Nutzbarkeit 
 

- vermutlich um 2005 umfangreiche Instandsetzungen und Modernisierungen (Sanierung) 
- augenscheinlich noch überwiegend instand gehalten  
- Fäulnisschäden an giebelseitiger Holzzugangstür 
- in Ansehung des Bau- und Nutzungsalters durchschnittliche Gebrauchsspuren, Ver-

schmutzungen und weitere Schäden infolge der Nutzung, die dem Bereich der regelmäßig 
durchzuführenden Instandhaltung zuzuordnen sind  

- eine Nutzung als Ausstellungs- und/oder Lagergebäude ist im vorgefundenen Zustand 
möglich 

 
 

4.2.2 Ehemalige Scheune (Nr. 4 im Lageplan unter Anlage 12) 
 

• Baubeschreibung 
 

- Objekttyp: teilweise angebaut errichtet; Erdgeschoss 

- Baujahr: vermutlich um 1920 errichtet, mit Umbau zu einem Veranstaltungs-/ 
Ausstellungsgebäude um 2005  

- Aufteilung: vgl. Planzeichnungen unter Anlage 12 

- Flächen/Volumen: vgl. Anlage 11 (üblich gerundet): 
Brutto-Grundfläche: ca. 145 m² 
Brutto-Rauminhalt: ca. 950 m³ 
Mietfläche: ca. 130 m²  

- Wände: Mauerwerk; Fassade aus Klinkersichtmauerwerk; Klinkersockel; In-
nenwände unbelegt 

- Geschossdecke: keine  

- Fußböden: unbelegte Ziegel- und Betonpflasterböden  

- Dach: Satteldach, als ungedämmte Holzkonstruktion mit Dachhaut aus 
Dachsteinen und unbelegten Dachunterseiten 

- Treppen: keine  

- Fenster: isolierverglaste Kunststofffenster; massive Fensterbänke 

- Türen/ Tore: Hauseingänge mit Holztür sowie zwei zweiflügligen Holzbrettertoren; 
keine Innentüren 

- Sanitärausstattung: keine  

- Beheizung/ WW: keine Beheizung bzw. Warmwasserbereitung 
- Installation: Anschlüsse für Elektroenergie  
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- Barrierefreiheit: im Bestand barrierefrei 

- Besonderheiten: keine besonderen Bauteile, Einrichtungen oder sonst. Vorrichtungen  
 

• Bauzustand und Nutzbarkeit 
 

- vermutlich um 2005 umfangreiche Instandsetzungen und Modernisierungen (Sanierung) 
- augenscheinlich noch überwiegend instand gehalten 
- in Ansehung des Bau- und Nutzungsalters durchschnittliche Gebrauchsspuren, Ver-

schmutzungen und weitere Schäden infolge der Nutzung, die dem Bereich der regelmäßig 
durchzuführenden Instandhaltung zuzuordnen sind  

- eine Nutzung als Veranstaltungs-/ Ausstellungsgebäude und/oder Lagergebäude ist im 
vorgefundenen Zustand möglich 

 
 

4.2.3 Lagerüberdachung (Nr. 5 im Lageplan unter Anlage 12) 
 

• Baubeschreibung 
 

- Objekttyp: freistehend errichtet; Erdgeschoss 

- Baujahr: vermutlich um 2005  

- Aufteilung: vgl. Planzeichnungen unter Anlage 12 

- Flächen/Volumen: vgl. Anlage 11 (üblich gerundet): 
Brutto-Grundfläche: ca. 40 m² 
Brutto-Rauminhalt: ca. 165 m³ 
Mietfläche: ca. 40 m²  

- Wände: Holzrahmenbauweise mit offenen Wänden 

- Geschossdecke: keine  

- Fußböden: unbelegter Betonpflasterboden  

- Dach: Satteldach, als vermutlich ungedämmte Holzkonstruktion mit Dach-
haut aus Dachsteinen; Unterseite mit Belag aus Holzwerkstoffplatten 

- Treppen: keine  

- Fenster: keine 
- Türen: keine 

- Sanitärausstattung: keine 
- Beheizung/ WW: keine Beheizung bzw. Warmwasserbereitung 

- Installation: keine Versorgungsmedien  

- Barrierefreiheit: im Bestand barrierefrei 
- Besonderheiten: keine besonderen Bauteile, Einrichtungen oder sonst. Vorrichtungen  
 

• Bauzustand und Nutzbarkeit 
 

- vermutlich um 2005 errichtet 
- augenscheinlich noch überwiegend instand gehalten 
- in Ansehung des Bau- und Nutzungsalters durchschnittliche Gebrauchsspuren, Ver-

schmutzungen und weitere Schäden infolge der Nutzung, die dem Bereich der regelmäßig 
durchzuführenden Instandhaltung zuzuordnen sind  

- eine Nutzung zu Lager- und Abstellzwecken ist im vorgefundenen Zustand möglich 
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4.2.4 Außen- und sonstige Anlagen 
 

- Freifläche im südöstlichen Grundstücksbereich überwiegend mit Betonpflaster befestigt 
und teilweise als Rasenfläche angelegt, mit Aufwuchs an Zierpflanzen  

- Freifläche im nördlichen Grundstücksbereich als Garten angelegt, mit Aufwuchs an Grä-
sern sowie Nutz- und Zierpflanzen  

- unterirdisch die unter Ziffer 2.7 genannten Hausanschlüsse für die Versorgungsmedien  
- abgesehen von der südlichen Grenze zum Nachbargrundstück BV Nr. 3, vollständige 

Grundstückseinfriedung durch Grenzbebauungen sowie schmiedeeiserne Zäune mit Mau-
erwerkssockel/ -pfosten, Maschendrahtzaun und verputzten Grenzmauern  

- Grundstückszugang von der „Lindaer Hauptstraße“ durch ein zweiflügliges schmiedeei-
sernes Tor  

 
 

4.3 Einzelgrundstück BV Nr. 3 
 

4.3.1 Gebäude 
 

- keine dem Einzelgrundstück zuzuordnende Bebauung (vgl. Ziffer 3.3) 
 
 

4.3.2 Außen- und sonstige Anlagen 
 

- Freifläche überwiegend mit Betonpflaster befestigt und teilweise als Rasen- und Kiesflä-
chen angelegt, mit vereinzeltem Aufwuchs an Zierpflanzen  

- abgesehen von der nördlichen Grenze zum Nachbargrundstück BV Nr. 2, vollständige 
Grundstückseinfriedung durch Grenzbebauungen sowie schmiedeeiserne Zäune mit Mau-
erwerkssockel/ -pfosten und Grenzmauern (teilweise verputzt), wobei die Einfriedungen 
an der östlichen und der südlichen Grenze nicht grenzstehend sind (vgl. Anlage 2), so dass 
hier teilweise Mitnutzungen der angrenzenden Straßengrundstücke bzw. Gemeinbedarfs-
nutzungen als Teil des öffentlichen Gehweges (vgl. Ziffer 2.11) erfolgen  

- Grundstückszugang von der „Lindaer Hauptstraße“ durch ein zweiflügliges schmiedeei-
sernes Tor  

 
 

4.4 Einzelgrundstück BV Nr. 5 
 

4.4.1 Gebäude 
 

- keine dem Einzelgrundstück zuzuordnende Bebauung (vgl. Ziffer 3.3) 
 
 

4.4.2 Außen- und sonstige Anlagen 
 

- Freifläche im westlichen Grundstücksgrenzbereich vollständig mit Ortbeton befestigt 
- übrige Grundstücksfreifläche vermutlich überwiegend mit Betonpflaster befestigt und im 

Bereich eines Hühnerauslaufs (eingefasst mit einem Maschendrahtzaun) im östlichen 
Grundstücksgrenzbereich vermutlich unbefestigt und mit Aufwuchs an Büschen  

- abgesehen von teilweisen Grenzbebauungen, keine maßgeblichen Grundstückseinfriedun-
gen 
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5 Wertermittlung 

 
 

5.1 Definition des Verkehrswertes (Marktwertes) gemäß § 194 BauGB 
 

„Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den 
sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gege-
benheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des 
Grundstückes oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rücksicht auf unge-
wöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“ 
 
 

5.2 Wertermittlungsgrundlagen 
 

Die Verkehrswerte werden auf der Grundlage der §§ 192–199 BauGB und der hierzu erlasse-
nen Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) abgeleitet.  
 

Die für die Wertermittlungen weiteren maßgeblichen Rechtsgrundlagen sind am Ende des 
Gutachtens aufgeführt. Zusätzlich werden der vom zuständigen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte herausgegebene aktuelle Grundstücksmarktbericht bzw. Grundstücks-
marktdaten sowie die Bodenrichtwertkarten ausgewertet und ggf. im laufenden Text explizit 
aufgeführt. 
 
 

5.3 Wertermittlungsverfahren 
 

Für die Verkehrswertermittlung eines Grundstückes sieht die ImmoWertV das Vergleichs-
wert-, das Ertragswert- und das Sachwertverfahren vor. 
 

Das Vergleichswertverfahrens inkl. Verfahren zur Bodenwertermittlung (§§ 24 bis 26 und 
§§ 40 bis 45 ImmoWertV) kann bei bebauten und unbebauten Grundstücken zur Anwendung 
kommen, wenn eine ausreichende Anzahl von geeigneten Kaufpreisen, ein geeigneter Ver-
gleichsfaktor oder sonstige geeignete Daten aus einer statistischen Auswertung vorliegen. 
 

Das Ertragswertverfahren (§§ 27 bis 34 ImmoWertV) kann zur Anwendung kommen, wenn 
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr die Erzielung von Erträgen für die Preisbildung aus-
schlaggebend ist und geeignete Daten, wie zum Beispiel marktüblich erzielbare Erträge und 
geeignete Liegenschaftszinssätze zur Verfügung stehen. 
 

Das Sachwertverfahren (§§ 35 bis 39 ImmoWertV) kann zur Anwendung kommen, wenn im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr der Sachwert von nutzbaren baulichen oder sonstigen Anla-
gen für die Preisbildung ausschlaggebend ist und geeignete Daten, wie insbesondere geeigne-
te Sachwertfaktoren zur Verfügung stehen.  
 
 

5.4 Wertermittlung im konkreten Fall 
 

• Einzelgrundstücke BV Nr. 1, BV Nr. 2, BV Nr. 3 und BV Nr. 5 
 

Für die Wertermittlungen der Einzelgrundstücke wird jeweils ausschließlich das mittelbare 
Vergleichswertverfahren durchgeführt. Die darin eingehenden Bodenwerte werden ebenfalls 
im Vergleichswertverfahren mittelbar unter Anwendung des örtlichen Bodenrichtwertes er-
mittelt. 
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Das Ertragswertverfahren auf der Grundlage marktüblicher Erträge gemäß §§ 27–34 Im-
moWertV und das Sachwertverfahren auf der Grundlage üblicher Herstellungskosten (z. B. 
Normalherstellungskosten 2010) gemäß §§ 35–39 ImmoWertV können im vorliegenden Fall 
nicht in Anwendung kommen, da diese Wertermittlungsverfahren eine nachhaltig nutzbare 
Hauptbebauung (z. B. Wohnhaus) voraussetzen.  
Darüber hinaus werden vom zuständigen Gutachterausschuss bis zum WST auch keine geeig-
neten Sachwertfaktoren bzw. Liegenschaftszinssätze als Daten gemäß § 9 Abs. 1 Im-
moWertV, für Wohnbrachen bzw. Lager-/ Ausstellungsgrundstücke veröffentlicht.11 Dement-
sprechend ist eine sach- und fachgerechte Ableitung der Einzelverkehrswerte auf der Grund-
lage fiktiver Herstellungskosten bzw. Erträge nicht möglich, da hierzu zumindest teilweise 
Annahmen und Unterstellungen erforderlich sind, die rein spekulativ wären. 
 

Das Vergleichswertverfahren auf der Grundlage von Vergleichspreisen oder Vergleichsfakto-
ren aus tatsächlichen Kauffällen ist regelmäßig für unbebaute Grundstücke oder Wohnungs- 
und Teileigentume hinreichend nachvollziehbar anzuwenden.  
Nach Auswertung des Grundstücksmarktberichtes bzw. Vorsondierung der Kaufpreissamm-
lung bzw. aktueller Marktdaten beim zuständigen Gutachterausschuss liegen jedoch für derar-
tige Objekte keine ausreichende Zahl an Kaufpreisen mit hinreichend übereinstimmenden 
Merkmalen gemäß § 25 ImmoWertV vor, so dass die Ableitung eines Vergleichswertes aus 
tatsächlichen Kauffällen oder aus Vergleichsfaktoren nur durch unzureichend nachvollziehba-
re Anpassungen und Annahmen möglich wäre. Die sachgerechte Durchführung eines unmit-
telbaren Vergleichswertverfahrens ist daher ebenfalls noch nicht möglich. 
 

Da die übrigen zur Verfügung stehenden Wertermittlungsverfahren nicht sachgerecht zur 
Anwendung kommen können, verbleibt im vorliegenden besonderen Fall zu den Verkehrs-
wertermittlungen der Einzelgrundstücke BV Nr. 1, BV Nr. 2, BV Nr. 3 und BV Nr. 5 jeweils 
lediglich das mittelbare Vergleichswertverfahren gemäß § 26 Abs. 1 ImmoWertV i. V. m. § 9 
Abs. 3 Satz 2 ImmoWertV (vgl. Ziffer 8.1 i. V. m. Ziffer 7).  
 

• Gesamtgrundstück als Einheit von BV Nrn. 1, 2, 3 und 5 
 

Aus den gewählten Ansätzen bzw. abgeleiteten Zwischenergebnissen für die Ermittlungen der 
Einzelverkehrswerte erfolgt dann die Ableitung des Gesamtverkehrswertes bei wirtschaftli-
cher Einheit der vier Wertermittlungsgrundstücke BV Nr. 1, BV Nr. 2, BV Nr. 3 und 
BV Nr. 5, ggf. unter Würdigung der Besonderheiten, die sich aus der Gesamtbetrachtung er-
geben (vgl. Ziffer 8.2). 
 
 
 
 

6 Bodenwertermittlung für die Einzelgrundstücke i. A. a. §§ 40–45 ImmoWertV 

 
 

Nach der Immobilienwertermittlungsverordnung ist der Bodenwert vorrangig nach dem Ver-
gleichswertverfahren zu ermitteln. Dabei kann auch ein objektspezifisch angepasster Boden-
richtwert verwendet werden. Die Ermittlung der Bodenwerte erfolgt im vorliegenden Fall 
somit mittelbar, über den vom Gutachterausschuss veröffentlichten örtlichen Bodenrichtwert 
für Bauland (vgl. Anlage 10): 

 
11 Vgl. Daten für die Grundstückswertermittlung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Sachsen-

Anhalt im Internet unter (zuletzt abgerufen 08.04.2025):  
https://geodatenportal.sachsen-anhalt.de/gfds/de/gdp-open-data.html 
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- Bodenrichtwert 12 €/m² zum Stichtag 01.01.2024 
- für ortsüblich erschlossenes baureifes Land im Dorfgebiet 
- bei 1- bis 2-geschossiger Bebauung 
- bei durchschnittlicher Größe von 1.000 m² 
- unter der Voraussetzung, dass für die vorhandenen Erschließungsanlagen keine Beiträge 

mehr zu entrichten sind (erschließungsbeitragsfrei, kostenerstattungsbetragsfrei) 
 

Dieser Bodenrichtwert ist grundsätzlich als Ausgangswert für die vorliegenden Bodenwerter-
mittlungen angemessen. Gemäß der für den Bodenrichtwert maßgeblichen Kriterien sind für 
die grundstücksbezogenen Ableitungen der Bodenwerte die nachfolgenden Besonderheiten 
der Grundstücke bezüglich Lage, Zuschnitt, Zustand, Nutzung und ggf. weiterer Kriterien 
durch Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen:  
 

• Marktentwicklung 
 

- keine Anpassung 
 

• konkrete Lage  
 

- keine Anpassung 
 

• Erschließungsgrad (vgl. Ziffer 2.7) 
 

- noch keine Anpassung 
 

• abgabenrechtlicher Zustand (vgl. Ziffer 2.8) 
 

- BV Nr. 1:  keine Anpassung 
- BV Nr. 2:  keine Anpassung 
- BV Nr. 3: Abschlag i. H. v. 10 %, für den zu erwartenden Aufwand zur Herstellung der 

Grundstücksanschlüsse für die ortsüblichen Ver- und Entsorgungsmedien (grob 
überschlägig berücksichtigt, jedoch unter Beachtung von Erfahrungswerten für 
ortsübliche Kosten und der marktüblichen Gepflogenheiten bzw. dem gewöhn-
lichen Geschäftsverkehr hinsichtlich der Berücksichtigung bei der Kaufpreis-
findung) 

- BV Nr. 5:  keine Anpassung 
 

• Entwicklungszustand (vgl. Ziffer 2.9) 
 

- BV Nr. 1:  keine Anpassung 
- BV Nr. 2:  keine Anpassung 
- BV Nr. 3:  keine Anpassung 
- BV Nr. 5: als Arrondierungsfläche Abschlag in Höhe von 10 % (i. A. a. Ziffer 7.9 des 

aktuellen Grundstücksmarktberichtes – seitlich gelegene Flächen sowie Split-

terflächen in Bereichen mit einem Bodenrichtwertniveau von 11-20 €/m²) 
 

• Nutzbarkeit (vgl. Ziffer 3.2 i. V. m. Ziffern 2.5 und 2.9) 
 

- keine Anpassung 
 

• Art der baulichen Nutzung (vgl. Ziffer 3.3) 
 

- noch keine Anpassung 
 

• Maß der baulichen Nutzung (vgl. Ziffer 3.4) 
 

- keine Anpassung 
 

• Grundstücksgröße und Grundstücksabmessungen (vgl. Ziffern 2.1 und 3.2) 
 

- keine Anpassung (auch i. A. a. Ziffer 7.6 des aktuellen Grundstücksmarktberichtes) 
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• weitere Grundstücksmerkmale (vgl. Ziffern 3.1 und 3.2) 
 

- aufgrund ortsüblicher Immissionsbelastungen keine Anpassung  
- aufgrund ortsüblicher Boden- und Grundwasserverhältnisse keine Anpassung 
- aufgrund allenfalls ortsüblicher Hochwassergefährdung keine Anpassung 
 

Darüber hinaus ggf. zu berücksichtigende Faktoren sind m. E. bereits im Bodenrichtwert hin-
reichend enthalten. Insgesamt ist somit für die Einzelgrundstücke BV Nr. 1 und BV Nr. 2 

jeweils keine Anpassung sowie für die Einzelgrundstücke BV Nr. 3 und BV Nr. 5 jeweils 

ein Abschlag i. H. v. 10 % vom örtlichen Bodenrichtwert zu begründen. 
 
 

• Bodenwertermittlungen für die Einzelgrundstücke BV Nr. 1, BV Nr. 2, BV Nr. 3, BV Nr. 5 
 

BV  Flurstück Größe Bodenrichtwert Anpassung Bodenwert (gerundet) 

Nr. 1 200 430 m² 12 €/m² ±0 5.160 € 5.200 € 
 

Nr. 2 201 711 m² 12 €/m² ±0 8.532 € 8.500 € 
 

Nr. 3 496 450 m² 12 €/m² –10 % 4.860 € 4.900 € 
 

Nr. 5 528 349 m² 12 €/m² –10 % 3.769 € 3.800 € 
 
 
 
 

7 Vergleichswertermittlung für die Einzelgrundstücke i. A. a. §§ 24–26 ImmoWertV 

 
 

• vorläufiger Vergleichswert für die Gebäude (vgl. Ziffer 4) 
 

Vom örtlichen und weiteren Gutachterausschüssen sowie in sonstiger einschlägiger Fachlite-
ratur erfolgten bis zum WST keine heranziehbaren Veröffentlichungen zu Vergleichspreisen 
oder Vergleichsfaktoren von derartigen Gebäuden, so dass aus der Literatur keine Marktdaten 
vorliegen, die zur Werteinschätzung herangezogen werden können.  
 

In Ansehung der vorliegenden Grundstücksbebauungen ist die Anwendung von Vergleichs-
faktoren gemäß § 24 Abs. 2 Nr. 2 ImmoWertV marktüblich bzw. entspricht hier dem gewöhn-
lichen Geschäftsverkehr bei der Kaufpreisfindung. 
 

Demzufolge werden nachstehend Vergleichsfaktoren zur Ableitung der vorläufigen Ver-
gleichswerte für die Gebäude gemäß § 24 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 9 Abs. 3 Satz 2 ImmoWertV, 
ausschließlich aufgrund der Erfahrung des Sachverständigen geschätzt.  
 

Bei den nachstehenden Ansätzen für die Vergleichsfaktoren (hier als relative Ansätze bezogen 
auf die jeweilige Brutto-Grundfläche (BGF)) finden insbesondere Berücksichtigung: 
 

­ die örtlichen Marktverhältnisse in dörflichen Lagen des Landkreises Wittenberg (auch 
hinsichtlich der Anzahl der hier zu bewertenden Grundstücke) 

­ die eingeschätzten Baujahre, Sanierungszeitpunkte/ -umfänge sowie die Feststellungen zu 
Größen (auch hinsichtlich Ausbaugrade), Bauarten und Zustände der jeweiligen Gebäude  

­ die Nutzugsmöglichkeiten (vgl. Ziffer 3.3) sowie die aktuellen Nutzungssituationen (vgl. 
Ziffer 2.11) i. V. m. den augenscheinlichen Graden der Instandhaltung 

 

Insbesondere unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen/ Beschreibungen sowie 
den augenscheinlich erkennbaren Bauzuständen, der Lagen und Größen werden für die Ge-
bäude die folgenden objektspezifisch angepassten Vergleichsfaktoren als marktgerecht ange-
sehen und dementsprechend gewählt: 
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­ auf BV Nr. 1: ehemaliges Wohnhaus (vgl. Ziffer 4.1.1): 0 €/m² BGF 
ehemaliges Wirtschaftsgebäude (vgl. Ziffer 4.1.2): 100 €/m² BGF 

­ auf BV Nr. 2: ehemaliges Werkstattgebäude (vgl. Ziffer 4.2.1): 150 €/m² BGF 
ehemalige Scheune (vgl. Ziffer 4.2.2): 75 €/m² BGF 
Lagerüberdachung (vgl. Ziffer 4.2.3): 50 €/m² BGF 

­ auf BV Nr. 3: keine zuzuordnende Bebauung (vgl. Ziffer 4.3.1) 
­ auf BV Nr. 5: keine zuzuordnende Bebauung (vgl. Ziffer 4.4.1) 
 

Mithin ergeben sich die folgenden vorläufigen Vergleichswerte für die Gebäude (hinsichtlich 
der angesetzten BGF wird insbesondere auf Anlage 11 verwiesen; ggf. üblich gerundet): 
­ auf BV Nr. 1: ehemaliges Wohnhaus:     0 €/m² BGF  x  165 m²  = ----- 

ehemaliges Wirtschaftsgebäude: 100 €/m² BGF  x  265 m²  = 26.500 € 

­ auf BV Nr. 2: ehemaliges Werkstattgebäude: 150 €/m² BGF  x  170 m²  = 25.500 € 
ehemalige Scheune:   75 €/m² BGF  x  145 m²  ≈ 10.900 € 
Lagerüberdachung:   50 €/m² BGF  x  40 m²  = 2.000 € 

­ auf BV Nr. 3: keine zuzuordnende Bebauung: ----- 

­ auf BV Nr. 5: keine zuzuordnende Bebauung: ----- 
 
 

• vorläufiger Vergleichswert für ungewöhnliche Außen- und sonstige Anlagen  
 

In Ansehung der zum WST erkennbaren Zustände i. V. m. den eingeschätzten Altern (vgl. 
Ziffern 4.1.3, 4.2.4, 4.3.2 und 4.4.2) ist insgesamt von keinen unüblichen bzw. überdurch-
schnittlichen Umfängen auszugehen, weshalb keine separaten Wertansätze für die baulichen 
Außen- und sonstigen Anlagen erfolgen, da diese bereits im Bodenrichtwert hinreichend be-
rücksichtigt sind. 
 
 

• Marktanpassung 
 

In Ansehung der gewählten Wertermittlungsansätze ist eine gesonderte Marktanpassung der 
vorläufigen Vergleichswerte nicht zu begründen. 
 
 

• besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale gemäß § 8 Abs. 3 ImmoWertV 
 

- Grundstück BV Nr. 1: 460 m³ Brutto-Rauminhalt à 30 €/m³ (grob überschlägig geschätzt) -14.000 € 
Abschlag, für den zu erwartenden Aufwand zum Rückbau des Wohnhauses 
(unter Beachtung von Erfahrungswerten für ortsübliche Kosten und der 
marktüblichen Gepflogenheiten bzw. dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
hinsichtlich der Berücksichtigung bei der Kaufpreisfindung)  

 

- Grundstück BV Nr. 2: ----- 
In Ansehung der gewählten Wertermittlungsansätze ist eine gesonderte Be-
rücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale objektiv 
noch nicht zu begründen. 

 

- Grundstück BV Nr. 3: ----- 
In Ansehung der gewählten Wertermittlungsansätze ist eine gesonderte Be-
rücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale objektiv 
noch nicht zu begründen. 

 

- Grundstück BV Nr. 5: ----- 
In Ansehung der gewählten Wertermittlungsansätze ist eine gesonderte Be-
rücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale objektiv 
noch nicht zu begründen. 
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• Vergleichswertermittlungen für die Einzelgrundstücke i. A. a. Ablaufschema ImmoWertV 
 

 BV BV BV BV 

 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 5 

- vorläufiger Vergleichswert für die Gebäude  26.500 € 38.400 € ----- ------ 
- BV Nr. 1: 0  +  26.500 € 
- BV Nr. 2: 25.500 €  +  10.900 €  +  2.000 € 
- BV Nr. 3: ----- 
- BV Nr. 5: ----- 

- vorläufiger Vergleichswert für ungewöhn- 
liche Außen- und sonstige Anlagen + ----- ----- ----- ----- 

- Bodenwert (vgl. Ziffer 6) + 5.160 € 8.532 € 4.860 € 3.769 € 

- vorläufiger Vergleichswert = 31.660 € 46.932 € 4.860 € 3.769 € 

- Marktanpassung  ----- ----- ----- ----- 
- marktangepasster vorläufiger Vergleichswert = 31.660 € 46.932 € 4.860 € 3.769 € 

- besondere objektspez. Grundstücksmerkmale ± -14.000 € ----- ----- ----- 

- Vergleichswert = 17.660 € 46.932 € 4.860 € 3.769 € 
- Vergleichswert (marktüblich gerundet) = 18.000 € 47.000 € 5.000 € 4.000 € 
 
 
 
 

8 Verkehrswert und Plausibilitätsprüfung der ermittelten Werte 

 
 

8.1 Einzelverkehrswerte für die vier Einzelgrundstücke  
 

Die Einzelverkehrswerte für die Einzelgrundstücke BV Nr. 1, BV Nr. 2, BV Nr. 3 und 
BV Nr. 5 werden, wie unter Ziffer 5.4 erläutert, aus den Vergleichswerten für die Einzel-
grundstücke (vgl. Ziffer 7) ermittelt. Hierbei sind, abgesehen von marktüblichen Rundungen, 
keine weiteren Anpassungen angezeigt.  
 

Vom zuständigen Gutachterausschuss erfolgten bis zum WST keine auswertbaren Veröffent-
lichungen zu Kaufpreisen derartiger Wohnbrachen bzw. Grundstücken mit Lager- und Aus-
stellungsgebäuden, so dass dahingehend keine maßgeblichen Marktdaten vorliegen, die zur 
Plausibilitätsprüfung herangezogen werden können.  
 

Unter Beachtung der besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale (hier insbesondere 
auch der Nutzungsmöglichkeiten und Gebäudezustände), der konkreten Objektlagen (Mikro- 
und Makrolage) sowie der aktuellen Marktverhältnisse zum WST, werden die abgeleiteten 
Einzelverkehrswerte jedoch für angemessen erachtet. 
 

→ Verkehrswert Einzelgrundstück BV Nr. 1: 18.000 € 
 

→ Verkehrswert Einzelgrundstück BV Nr. 2: 47.000 € 
 

→ Verkehrswert Einzelgrundstück BV Nr. 3: 5.000 € 
 

→ Verkehrswert Einzelgrundstück BV Nr. 5: 4.000 € 
 

 



vier teilweise bebaute Grundstücke Seite 37 von 40 Gutachten-Nr.: H/3511/24 
im Bereich „Lindaer Hauptstraße 17, 18“ Geschäfts-Nr.: 13 K 24/23 
06917 Jessen (Elster) OT Linda WST: 16.10.2024 
   

 

 

 

Sachverständigenbüro Hörrmann – Inhaber Roy La Salvia 
Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Mieten für Grundstücke und Gebäude 

www.sv-zvw.de/sachverstaendige 

 

8.2 Gesamtverkehrswert als wirtschaftliche Einheit der vier Grundstücke  
 

Auftragsgemäß erfolgt auch die Ausweisung des Gesamtverkehrswertes als wirtschaftliche 
Einheit der vier Grundstücke BV Nrn. 1, 2, 3, 5.  
 

Ein plausibler und nachvollziehbarer Gesamtverkehrswert ermittelt sich im vorliegenden Fall 
aus der marktüblich gerundeten Summe der Einzelverkehrswerte der beiden Wertermittlungs-
objekte. Eine Größen- und Risikoanpassung ist im vorliegenden Fall noch nicht angezeigt, 
insbesondere da aufgrund der separaten Nutzbarkeiten der Einzelgrundstücke die wirtschaftli-
che Einheit der Wertermittlungsobjekte noch keine maßgeblich veränderten Ansätze bei den 
Anknüpfungstatsachen begründet.  
 

• Ableitung des Gesamtverkehrswertes als Einheit von BV Nrn. 1, 2, 3, 5 
 

- Einzelverkehrswert für das Grundstück BV Nr. 1 (vgl. Ziffer 8.1):  18.000 € 

- Einzelverkehrswert für das Grundstück BV Nr. 2 (vgl. Ziffer 8.1): + 47.000 € 

- Einzelverkehrswert für das Grundstück BV Nr. 3 (vgl. Ziffer 8.1): + 5.000 € 

- Einzelverkehrswert für das Grundstück BV Nr. 5 (vgl. Ziffer 8.1): + 4.000 € 

- Summe der Einzelverkehrswerte: = 74.000 € 
- Anpassung für außergewöhnliches Risiko, Größe etc.: ± ----- 

- objektspezifisch angepasste Summe der Einzelverkehrswerte: = 74.000 € 

- Gesamtverkehrswert als Einheit der vier Grundstücke (ggf. gerundet): = 74.000 € 
 
 
 
 

9 Wertbeeinflussende Lasten und Beschränkungen 

 
 

Für die vorliegenden Wertermittlungen sind keine wertbeeinflussenden Lasten und Beschrän-
kungen separat zu berücksichtigen (vgl. Ziffer 2.3). 
 
 
 
 

10 Zubehör, Bestandteile, Dritteigentum, Maschinen/Betriebseinrichtungen 

 
 

Zusätzlich zu den Wertermittlungen sind die Werte der auf den Grundstücken vorgefundenen 
und der Beschlagnahme unterliegenden Gegenstände gesondert frei zu schätzen. Angegeben 
werden soll hierbei nach Möglichkeit, ob es sich um Zubehör gemäß § 97 BGB, um ggf. wei-
tere in den Wertermittlungen noch nicht berücksichtigte wesentliche Bestandteile gemäß 
§§ 93 f. BGB oder um Scheinbestandteile gemäß § 95 BGB handeln könnte. Derjenige, der 
Rechte an solchen Gegenständen geltend macht, ist zu benennen (Dritteigentum). Darüber 
hinaus sind Art und Umfang nicht mitgeschätzter Maschinen und Betriebseinrichtungen an-
zugeben. Die schlussendliche Entscheidung hierüber bleibt jedoch dem Zwangsversteige-
rungsgericht bzw. weiterführend einem Prozessgericht vorbehalten.  
 

Detaillierte Angaben zu den Eigentümern von Scheinbestandteilen bzw. zu Dritteigentümern 
erfolgen auftragsgemäß im separaten Begleitschreiben an das Gericht. 
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- Zubehör: wurde nicht bekannt bzw. nicht angezeigt 
 

- wesentliche Bestandteile: alle bekannt gewordenen wesentlichen Bestandteile wurden 
in den Wertermittlungen berücksichtigt 

 

- Scheinbestandteile: BV Nr. 1: wurden nicht bekannt bzw. nicht angezeigt 

BV Nr. 2: unterirdische Trinkwasserversorgungsleitung, im 
südöstlichen Grundstücksbereich (vgl. Ziffer 2.3 - 
nicht im Grundbuch verzeichnete...) 

BV Nr. 3: unterirdische Trinkwasserversorgungsleitung, die 
über das Grundstück verläuft (vgl. Ziffer 2.3 - nicht 

im Grundbuch verzeichnete...);  
 als Überbau, die auf dem Grundstück errichteten 

Teile des Gebäudes Nr. 5 des Lageplans (vgl. Zif-
fer 1.4 - zu den baulichen Anlagen...) 

BV Nr. 5: als Überbauungen, die auf dem Grundstück errich-
teten Teile der Gebäude Nrn. 6 und 7 des Lage-
plans (vgl. Ziffer 1.4 - zu den baulichen Anlagen...) 

 

- Dritteigentum: wurde, abgesehen von den vorgenannten Scheinbestandteilen, 
nicht bekannt bzw. nicht angezeigt 

 

- Maschinen etc.: wurden nicht bekannt bzw. nicht angezeigt; 
 

 



vier teilweise bebaute Grundstücke Seite 39 von 40 Gutachten-Nr.: H/3511/24 
im Bereich „Lindaer Hauptstraße 17, 18“ Geschäfts-Nr.: 13 K 24/23 
06917 Jessen (Elster) OT Linda WST: 16.10.2024 
   

 

 

 

Sachverständigenbüro Hörrmann – Inhaber Roy La Salvia 
Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Mieten für Grundstücke und Gebäude 

www.sv-zvw.de/sachverstaendige 

 

11 Verkehrswert (Marktwert) 
 
 

Unter Berücksichtigung aller ermittelten Werte und unter Ansatz der von mir erhobenen tech-
nischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Anknüpfungstatsachen habe ich die Verkehrswerte 
i. S. d. § 194 BauGB (Marktwert) in Verbindung mit § 74a Abs. 5 ZVG für die teilweise be-
bauten und unbelasteten Wertermittlungsgrundstücke 
 

im Bereich „Lindaer Hauptstraße 17, 18“ 

in 06917 Jessen (Elster) OT Linda 
 

zum Wertermittlungsstichtag 16.10.2024 
 

wie folgt geschätzt: 
 

Grundbuch von Linda (Grundbuchamt Wittenberg), Blatt 659 
 

- BV Nr. 1: Gemarkung Linda, Flur 7, Flurstück 200 zu 430 m²: 18.000 € 
  (i. W.: achtzehntausend Euro) 

 

- BV Nr. 2: Gemarkung Linda, Flur 7, Flurstück 201 zu 711 m²: 47.000 € 
  (i. W.: siebenundvierzigtausend Euro) 

 

- BV Nr. 3: Gemarkung Linda, Flur 7, Flurstück 496 zu 450 m²: 5.000 € 
  (i. W.: fünftausend Euro) 

 

- BV Nr. 5: Gemarkung Linda, Flur 7, Flurstück 528 zu 349 m²: 4.000 € 
  (i. W.: viertausend Euro) 

 

- die vier Grundstücke als wirtschaftliche Einheit zu 1.940 m²: 74.000 € 
  (i. W.: vierundsiebzigtausend Euro) 

 
 

Zusätzlich ermittelte Werte für das Vollstreckungsgericht: 
 

- Werteinfluss von Lasten/ Beschränkungen (Ziffer 9): ----- 
 

- Zeitwert des Zubehörs usw. (Ziffer 10): ----- 
 
 

Das Gutachten ist nur für das Zwangsversteigerungsgericht und für den angegebenen Zweck 
bestimmt. Eine darüber hinaus gehende Verwendung bedarf meiner schriftlichen Zustim-
mung.  
 

Ich versichere, das vorstehende Gutachten unparteiisch und ohne eigenes Interesse am Ergeb-
nis verfasst zu haben. 
 

Sachverständiger für die Bewertung von 
bebauten und unbebauten Grundstücken, 
Mieten für Grundstücke und Gebäude 
 
 
Ralf Adam  
 
 
 
 

Urheberschutz 

Ich beanspruche für die Gutachten gesetzlichen Urheberschutz. Für evtl. Abschreiben, Ko-
pien, Zitate des Gutachtens durch Dritte - ganz oder teilweise - ist vorher meine schriftliche 
Einwilligung einzuholen. 
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Ausfertigung 
 

Dieses Gutachten besteht aus 40 Blatt Text, 12 Anlagen (gesamt 58 Seiten) und 54 Fotos 
(27 Fotoseiten).  
 

Es wurde in 4-facher Ausfertigung erstattet. 3 Ausfertigungen erhält das Zwangsversteigerungsge-
richt, die Nachweisschrift verbleibt bei mir. 
 
 

Beigezogene Unterlagen 
 

­ vom Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt Auszug aus dem Ge-
obasisinformationssystem (darstellende Angaben des Liegenschaftskatasters) sowie Karte mit 
Luftbild aus dem Sachsen-Anhalt-Viewer jeweils vom 19.06.2024  

­ vom Grundbuchamt Wittenberg Grundbuchauszug von Linda Blatt 659 vom 07.06.2024 
­ Baulastenauskunft des Landkreises Wittenberg vom 11.07.2024 
­ planungsrechtliche Auskunft der Stadt Jessen (Elster) vom 15.08.2024 mit Ergänzung vom 

22.10.2024 und im Internet abrufbaren weiteren Unterlagen (z. B. städtebauliches Entwick-
lungskonzept) 

­ Denkmalschutzauskünfte des Landkreises Wittenberg vom 04.07.2024 und vom 15.04.2025 
­ bauordnungsrechtliche Auskunft des Landkreises Wittenberg vom 03.09.2024 nebst Unterla-

gen und Angaben aus den Bauakten 
­ Altlastenauskunft des Landkreises Wittenberg vom 24.06.2024 
­ Leitungsauskünfte der Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH vom 21.10.2024, der Mit-

teldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH vom 21.10.2024, der Netzgesellschaft Berlin-
Brandenburg vom 05.11.2024, des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Elbe-Elster-
Jessen“ vom 16.11.2024 bzw. 18.02.2025 sowie der Stadt Jessen (Elster) vom 26.03.2025 

­ durch den Grundstückseigentümer bzw. dessen Vertreter erteilte Auskünfte und beigebrachte 
Unterlagen (z. B. Bauakte) 

­ vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Sachsen-Anhalt für das Land Sachsen-
Anhalt Grundstücksmarktbericht 2023, aktuelle Grundstücksmarktdaten und Bodenrichtwert-
karten zum Stichtag 01.01.2024 

 
 

Beigezogene Literatur und Rechtsgrundlagen in der jeweils gültigen Fassung  
 

­ Baugesetzbuch (BauGB) 
­ Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
­ Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
­ Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) 
­ Muster-Anwendungshinweise zur Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertA) 
­ Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) 
­ Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) 
­ Deutsche Industrienorm 277, Ausgabe 2021 (DIN 277/2021) 
­ im Internet (https://login.reguvis.de/wertermittlerportal/): Wertermittlerportal, Kleiber-digital 

und Immobilienbewerter-Archiv der Reguvis Fachmedien GmbH mit umfangreichen Online-
ausgaben einschlägiger Fachliteratur, hier insbesondere Kleiber: Verkehrswertermittlung von 
Grundstücken (Online-Version) 

­ Stöber: Zwangsversteigerungsgesetz; 23. Auflage 2022; Verlag C.H. Beck, München 
­ Schmitz/Krings/Dahlhaus/Meisel: Baukosten 2024/25 – Instandsetzung/ Sanierung/ Moderni-

sierung/ Umnutzung; 25. Auflage 2024; Verlag für Wirtschaft und Verwaltung Hubert Win-
gen, Essen 

­ auf weiteres beigezogenes Schrifttum wurde im laufenden Text verwiesen  
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Dieser Auszug ist gesetzlich geschützt. Es gelten die Nutzungsbedingungen für die Daten der Landesvermessung,
des Liegenschaftskatasters, des Geobasisinformationssystems und der Grundstückswertermittlung des

Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo).
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Überschlägige Ermittlung der Brutto-Grundflächen der maßgeblichen Grundstücksbe-
bauungen in Anlehnung an die DIN 277/2021 auf der Grundlage eines Aufmaßes 
 

 Grundstück BV Nr. 1 
 

ehemaliges Wohnhaus

Erdgeschoss

10,62 m 7,38 m 78,38 m²

+ 3,88 m 2,02 m 7,84 m² 86,22 m²

Dachgeschoss

10,62 m 7,38 m 78,38 m² 78,38 m² 164,60 m² 165 m²

ehemaliges Wirtschaftsgebäude

Kellergeschoss

6,00 m 4,70 m 28,20 m² 28,20 m²

Erdgeschoss

6,00 m 19,31 m 115,86 m²

+ 2,00 m 1,35 m 2,70 m² 118,56 m²

Dachgeschoss

6,00 m 19,31 m 115,86 m² 115,86 m² 262,62 m² 265 m²  
 
 

 Grundstück BV Nr. 2 
 

ehemaliges Werkstattgebäude

Erdgeschoss

6,68 m 12,84 m 85,77 m² 85,77 m²

Dachgeschoss

6,68 m 12,84 m 85,77 m² 85,77 m² 171,54 m² 170 m²

ehemalige Scheune

Erdgeschoss

8,62 m 17,06 m 147,06 m² 147,06 m² 147,06 m² 145 m²

Lagerüberdachung

Erdgeschoss

5,30 m 7,20 m 38,16 m² 38,16 m² 38,16 m² 40 m²  
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Überschlägige Ermittlung der Brutto-Rauminhalte der maßgeblichen Grundstücksbe-
bauungen in Anlehnung an die DIN 277/2021 auf der Grundlage eines Aufmaßes 
 

 Grundstück BV Nr. 1 
 

ehemaliges Wohnhaus

Erdgeschoss

86,22 m² 3,80 m 100 % 327,64 m³ 327,64 m³

Dachgeschoss

78,38 m² 3,40 m 50 % 133,25 m³ 133,25 m³ 460,89 m³ 460 m³

ehemaliges Wirtschaftsgebäude

Kellergeschoss

28,20 m² 2,20 m 100 % 62,04 m³ 62,04 m³

Erdgeschoss, Dachgeschoss

115,86 m² 4,80 m 100 % 556,13 m³ 556,13 m³

+ 2,70 m² 2,00 m 100 % 5,40 m³ 5,40 m³

+ 115,86 m² 2,70 m 50 % 156,41 m³ 156,41 m³ 779,98 m³ 780 m³  
 
 

 Grundstück BV Nr. 2 
 

ehemaliges Werkstattgebäude

Erdgeschoss

85,77 m² 3,60 m 100 % 308,77 m³ 308,77 m³

Dachgeschoss

85,77 m² 3,10 m 50 % 132,94 m³ 132,94 m³ 441,71 m³ 440 m³

ehemalige Scheune

Erdgeschoss

147,06 m² 4,40 m 100 % 647,06 m³ 647,06 m³

+ 147,06 m² 4,10 m 50 % 301,47 m³ 301,47 m³ 948,53 m³ 950 m³

Lagerüberdachung

Erdgeschoss

38,16 m² 4,30 m 100 % 164,09 m³ 164,09 m³ 164,09 m³ 165 m³  
 
 

 



 
Überschlägige Ermittlung der Mietflächen der maßgeblichen Grundstücksbebauungen 
als Netto-Raumflächen in Anlehnung an die DIN 277/2021 auf der Grundlage eines 
Aufmaßes bzw. zustandsbedingt für das ehemalige Wohnhaus auf BV Nr. 1 als über-
schlägige Schätzung auf der Grundlage der Brutto-Grundfläche  
 

 Grundstück BV Nr. 1 
 

ehemaliges Wohnhaus

Erdgeschoss

86,22 m² 75 % 64,67 m²

Dachgeschoss

78,38 m² 60 % 47,03 m² 111,69 m² 110 m²

ehemaliges Wirtschaftsgebäude

Kellergeschoss

Keller/ Abstellraum

5,12 m 3,83 m 19,61 m² 19,61 m² 19,61 m²

Erdgeschoss

Abstellraum

5,32 m 4,09 m 21,76 m² 21,76 m²

Abstellraum

5,35 m 5,20 m 27,82 m² 27,82 m²

Reinigungsgeräte

3,45 m 2,53 m 8,73 m²

- 1,54 m 1,78 m -2,74 m² 5,99 m²

Windfang

1,57 m 4,09 m 6,42 m² 6,42 m²

WC-Männer

3,35 m 2,00 m 6,70 m²

+ 1,42 m 1,66 m 2,36 m²

+ 2,90 m 1,74 m 5,05 m²

+ 1,53 m 1,66 m 0,88 m² 14,98 m²

WC-Frauen

3,36 m 2,92 m 9,81 m²

- 1,65 m 1,03 m -1,70 m² 8,11 m² 85,08 m²

Dachgeschoss

Kammer/ Abstellraum

5,32 m 4,09 m 21,76 m² 21,76 m²

Bodenraum/ Abstellraum

5,32 m 13,47 m 71,66 m² 71,66 m² 93,42 m² 200 m²  
 
 

 Grundstück BV Nr. 2 
 

ehemaliges Werkstattgebäude

Erdgeschoss

Ausstellungsraum inkl. Nebenraum

5,86 m 12,07 m 70,73 m² 70,73 m² 70,73 m²

Dachgeschoss

Abstellraum

4,62 m 11,89 m 54,93 m² 54,93 m² 54,93 m² 125 m²

ehemalige Scheune

Erdgeschoss

Abstellraum

7,99 m 16,58 m 132,47 m² 132,47 m² 132,47 m² 130 m²

Lagerüberdachung

Erdgeschoss

überdachte Lagerfläche

5,30 m 7,20 m 38,16 m² 38,16 m² 38,16 m² 40 m²  
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Foto 1: Anliegerstraße „Rosengasse“ (an BV Nr. 1 angrenzend)

Foto 2: Anliegerstraße „Lindaer Hauptstraße“, Blickrichtung Südwest (an BV 
Nrn. 1, 2, 3, 5 angrenzend) 
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Foto 3: Anliegerstraße „Lindaer Hauptstraße“, Blickrichtung Nordost (an BV 
Nrn. 1, 2, 3, 5 angrenzend) 

Foto 4: Anliegerstraße „Lindaer Bahnhofstraße“ (an BV Nr. 3 angrenzend)

 



Fotodokumentation Seite 3 von 27 
 
 

 
 
Foto 5: BV Nr. 1: Grundstücksansicht 
 
 
 
 
 

 
 
Foto 6: BV Nr. 1: südöstliche Ansicht des ehemaligen Wohnhauses 
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Foto 7: BV Nr. 1: westliche Ansicht des ehemaligen Wohnhauses 
 
 
 
 
 

 
 
Foto 8: BV Nr. 1: nördliche Ansicht des ehemaligen Wohnhauses 
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Foto 9: BV Nr. 1: Windfang 
im EG des ehemaligen 
Wohnhauses 

Foto 10: BV Nr. 1: Diele im EG 
des ehemaligen Wohn-
hauses 
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Foto 11: BV Nr. 1: Zimmer im EG des ehemaligen Wohnhauses 

Foto 12: BV Nr. 1: Zimmer im EG des ehemaligen Wohnhauses 
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Foto 13: BV Nr. 1: Küche im EG des ehemaligen Wohnhauses 

Foto 14: BV Nr. 1: schadhafter Deckenbalken im EG des ehemaligen Wohnhauses 
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Foto 15: BV Nr. 1: Geschosstreppe 
des ehemaligen Wohnhauses 

 

 

Foto 16: BV Nr. 1: Dachboden des 
ehemaligen Wohnhauses 
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Foto 17: BV Nr. 1: Dachboden des 
ehemaligen Wohnhauses 
mit schadhaftem Balken 

Foto 18: BV Nr. 1: Dachboden des 
ehemaligen Wohnhauses 
mit schadhafter Dachhaut 
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Foto 19: BV Nr. 1: nordöstliche Ansicht des ehemaligen Wirtschaftsgebäudes 

Foto 20: BV Nr. 1: nördliche Ansicht des ehemaligen Wirtschaftsgebäudes 
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Foto 21: BV Nr. 1: nordwestliche Teilansicht des ehemaligen Wirtschaftsgebäudes 
 
 
 
 
 

 
 
Foto 22: BV Nr. 1: südwestliche Ansicht des ehemaligen Wirtschaftsgebäudes 
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Foto 23: BV Nr. 1: Windfang im EG 
des ehemaligen Wirtschafts-
gebäudes 

Foto 24: BV Nr. 1: WC-Frauen 
im EG des ehemaligen 
Wirtschaftsgebäudes 
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Foto 25: BV Nr. 1: WC-Männer 
im EG des ehemaligen 
Wirtschaftsgebäudes 

Foto 26: BV Nr. 1: WC-Männer 
im EG des ehemaligen 
Wirtschaftsgebäudes 
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Foto 27: BV Nr. 1: Raum für Reinigungsgeräte im EG des ehemaligen Wirt-
schaftsgebäudes 

Foto 28: BV Nr. 1: Abstellraum im EG des ehemaligen Wirtschaftsgebäudes 
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Foto 29: BV Nr. 1: Abstellraum 
im EG des ehemaligen 
Wirtschaftsgebäudes 

Foto 30: BV Nr. 1: Kammer/ Abstellraum im DG des ehemaligen Wirtschafts-
gebäudes 
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Foto 31: BV Nr. 1: Grundstücksfreifläche östlich des ehemaligen Wohnhauses 
 
 
 
 
 

 
 
Foto 32: BV Nr. 1: Grundstücksfreifläche südlich des ehemaligen Wohnhauses 
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Foto 33: BV Nr. 2: Grundstücksansicht 
 
 
 
 
 

 
 
Foto 34: BV Nr. 2: nordöstliche Ansicht des ehemaligen Werkstattgebäudes 
 
 
 

 



Fotodokumentation Seite 18 von 27 
 
 

 
 
Foto 35: BV Nr. 2: südwestliche Ansicht des ehemaligen Werkstattgebäudes 
 
 
 

 

Foto 36: BV Nr. 2: westliche Ansicht 
des ehemaligen Werkstatt-
gebäudes 
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Foto 37: BV Nr. 2: Ausstellungsraum im EG des ehemaligen Werkstattgebäudes 

Foto 38: BV Nr. 2: Nebenraum im 
EG des ehemaligen Werk-
stattgebäudes 
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Foto 39: BV Nr. 2: Geschosstreppe des ehemaligen Werkstattgebäudes 

Foto 40: BV Nr. 2: Abstellraum im DG des ehemaligen Werkstattgebäudes 
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Foto 41: BV Nr. 2: südöstliche Ansicht der ehemaligen Scheune 
 
 
 
 
 

 
 
Foto 42: BV Nr. 2: nördliche Ansicht der ehemaligen Scheune 
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Foto 43: BV Nr. 2: Abstellraum in 
der ehemaligen Scheune 

Foto 44: BV Nr. 2: Lagerüberdachung 
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Foto 45: BV Nr. 2: Freifläche im südöstlichen Grundstücksbereich 
 
 
 
 
 

 
 
Foto 46: BV Nr. 2: Freifläche im nördlichen Grundstücksbereich 
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Foto 47: BV Nr. 3: Grundstücksansicht 
 
 
 
 
 

 
 
Foto 48: BV Nr. 3: Grundstücksfreifläche, Blickrichtung Südwest 
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Foto 49: BV Nr. 3: Grundstücksfreifläche, Blickrichtung Nordwest 

Foto 50: BV Nr. 3: Grundstücksfreifläche, Blickrichtung Ost 
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Foto 51: BV Nr. 5: Grundstücksansicht 

Foto 52: BV Nr. 5: westlicher Grundstücksbereich 
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Foto 53: BV Nr. 5: zentraler Grundstücksbereich 

Foto 54: BV Nr. 5: östlicher Grundstücksbereich 

 


